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Abb. 1  Luftbilddarstellung des Planbereiches und der beide n Gewerbeteilgebiete  
„Langenhorst“ im Osten und „Rudolf-Diesel-Straße“ i m Westen und der L 89 im Süden  
(Digitales Orthophoto mit Vervielfältigungsgenehmigung vom 15.02.2008,  
Geschäftszeichen: 12 - 562.6 S 137/08) 
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1. Planungserfordernis 
 

Die Planbereiche der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes und der 3. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c der Stadt Bargteheide liegen am südöst-
lichen Rand des bebauten Stadtgebietes nördlich der Landesstraße Nr. 89 und umfas-
sen überwiegend einen Freiraum zwischen den beiden dort vorhandenen Gewerbege-
bieten, dem Gewerbeteilgebiet „Rudolf-Diesel-Straße“ im Westen und dem Gewerbe-
teilgebiet „Langenhorst“ mit teilweiser Sondergebietsnutzung im Osten. 
 
Aus Sicht der Stadt Bargteheide ist die gegenwärtige Erschließung der beiden durch 
den landschaftlichen Freiraum (so genannte „Biotopverbundachse“) getrennt liegenden 
Gewerbeteilgebiete nicht ausreichend und beeinträchtigt die weitere Besiedlung des 
östlich gelegenen Gewerbegebietes „Langenhorst“. 
 

Die bereits ansässigen Betriebe in den Gebieten, insbesondere im „älteren“ Gewerbe-
gebiet „Rudolf-Diesel-Straße“, fordern auch unter der Absicht, wesentliche Erweiterun-
gen vorzunehmen (z. B. B-Plan Nr. 5b, 5. und 6. Änderung), daher seit geraumer Zeit 
eine verbesserte Anbindung untereinander sowie eine zweite leistungsfähige Anbin-
dung an die L 89. 
 

 
 
Abb. 2  Räumliche Lage der Gewerbeteilgebiete und Ausgangss ituation für die Planung 

einer „Gewerbeverbindungsstraße“  (Digitales Orthophoto mit Vervielfältigungsge-
nehmigung vom 15.02.2008, Geschäftszeichen: 12 - 562.6 S 137/08) 

 
Anlass der Planung ist die Absicht der Stadt Bargteheide, die Möglichkeit zur Realisie-
rung einer so genannten „Gewerbeverbindungsstraße“ zwischen dem Bereich („Lan-
genhorst“ (Bebauungsplan Nr. 5c) und dem westlich gelegenen Bereich „Rudolf-
Diesel-Straße“ (Bebauungsplanes Nr. 5b) zu schaffen.  

Bereich „Langenhorst“ 

Bereich „ Rudolf -Diesel -Straße“  

Knoten L 89 / Am Re dder  

generalisierte Lage der GE-Verbindungsstraße 
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Zur planerischen Steuerung und zur Sicherung einer städtebaulich geordneten und 
landschaftsplanerisch verträglichen Entwicklung haben die städtischen Gremien der 
Stadt Bargteheide die Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes zur 
Aufstellung der 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c beschlos-
sen. 
 
 
Mit kurzen Anbindungen an die A 1 und A 21 verfügt der Gewerbestandort Bargtehei-
de im Kreis Stormarn über gute Anschlüsse an das regionale und überregionale Ver-
kehrsnetz. Von Bargteheide aus sind die beiden Hansestädte Hamburg und Lübeck 
gut zu erreichen. Am Gewerbestandort Bargteheide sind viele Großunternehmen wie 
z.B. Langnese-Honig, Getriebebau Nord, Dibbern (Porzellan und Glas) und Bogdahn 
(Flexi-Hundeleinen) ansässig. Aber auch mittelständische Unternehmen aus den Be-
reichen Werbung, Internet, Druck, Software und Makler sind vor Ort.  
 

Nach einer Unternehmensbefragung aus dem Jahr 2006 sind rund 80% der befragten 
Unternehmen mit dem Standort Bargteheide zufrieden. Ein Drittel hat Expansionspläne 
und ca. 50% planen den Aufbau neuer Geschäftsfelder am Standort Bargteheide. 36% 
der Unternehmen gaben an, Flächenbedarf zu haben und 21% bemängeln, dass keine 
bzw. zu teure Expansionsflächen vorhanden sind.  
 

Die Entwicklung der Sozialversicherungspflichtigbeschäftigten (SV-Beschäftigten) am 
Arbeitsort Bargteheide hat sich in den Jahren 2004 bis 2007 kontinuierlich positiv ent-
wickeln können . Die Zahl der SV-Beschäftigten ist von 3.574 (2004) auf 3.884 (2007) 
um insgesamt 310 SV-Beschäftigte (+ 8,6%) angestiegen.  
 
Der für das geplante Vorhaben einer „Gewerbeverbindungsstraße“ relevante Teilbe-
reich vom Standort Bargteheide umfasst eine Fläche von ca. 30 ha der Teilbereiche 
„Rudolf-Diesel-Straße“ und „Langenhorst“ mit einem Anteil an den SV-Beschäftigten in 
Bargteheide von ca. 25%. Das Vorhaben wird demnach für über 970 SV-Beschäftigte 
positive Auswirkungen haben.  
 
Aufgrund der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen am Gewerbestandort 
„Rudolf-Diesel-Straße / Langenhorst“ (vgl. hierzu Ausführungen in der Begründung zur 
3. Änd. + Erg. - B-Plan Nr. 5c, Kapitel 1.) ist das Vorhaben einer zweiten leistungsfähi-
gen Anbindung an die L 89 mittels der geplanten „Gewerbeverbindungsstraße“ aus 
Sicht der Stadt Bargteheide zwingend erforderlich. Die verkehrliche Infrastruktur an 
diesem leistungsfähigen und für die Stadt Bargteheide und das Sozialgefüge äußerst 
wichtigen Gewerbestandort von Bargteheide muss an die gestiegenen und weiter stei-
genden Anforderungen angepasst werden.  
 
Die Nachfrage nach Gewerbeflächen im in der Vermarktung befindlichen Teilbereich 
„Langenhorst“ bleibt deutlich hinter der Nachfrage von Hamburg nahen Standorten wie 
z.B. Stapelfeld / Brack, Reinbek, Siek aber auch Ahrensburg zurück. Eine Besiedelung 
mit größeren Logistikvorhaben kommt insbesondere wegen der hierfür ungünstigen 
Erschließungssituation und bereits erfolgter kleinteiliger Ansiedelungen nicht in Frage. 
Aktuell vorliegende Nachfragen kommen insbesondere aus den Bereichen kleiner- und 
mittelständischer Unternehmen (Dienstleistungsunternehmen, Handwerksbetriebe) 
sowie den Erweiterungsvorhaben bereits ansässiger Betriebe. 
 

Die bestehende Erschließung des Gewerbestandortes Bargteheide („Am Redder“ /  
L 89) und die verkehrlichen Belastungen haben für die dort ansässigen Betriebe er-
hebliche Beeinträchtigungen in ihren betriebwirtschaftlichen Abläufen zur Folge.  
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Eine Optimierung der verkehrlichen Erschließung ist für den Gewerbestandort Bargte-
heide von zentraler Bedeutung. Die im Rahmen der parallelen Bebauungsplanände-
rung aufgezeigten wirtschaftlichen Entwicklungen können nur dann die weiteren Zu-
kunftschancen am Gewerbestandort Bargteheide und für die einzelnen Betriebe si-
chergestellt werden, wenn eine zweite leistungsfähige Anbindung an die L 89 zur Ver-
fügung steht.  
 

Die Erschließung des Gewerbegebietes „Rudolf-Diesel-Straße“ erfolgte zu Begin der 
70`er Jahre. Die Anforderungen an die verkehrliche Erschließung sind auf diese Zeit 
zurückzuführen. Die verkehrliche Infrastruktur bedarf dringend einer zusätzlichen An-
bindung an die L 89, um den seit der Erschließung gestiegenen Anforderungen ge-
recht zu werden. Weiterhin ist die zweite Anbindung an die L 89 für die wirtschaftliche 
Entwicklung für den Gewerbestandort Bargteheide wichtig, da im Falle eines Ausfalls 
des Knotenpunktes L 89 / „Am Redder“ (Unfall, Wasserrohrbruch etc.) keine alternati-
ve Ausweichstrecke für den Notfallverkehr und für den Zulieferverkehr sowie für den 
abfließenden Verkehr aus dem Teilbereich „Rudolf-Diesel-Straße“ besteht.  
 
Die Zielsetzungen  und angestrebten Wirkungen  des geplanten Vorhabens einer „Ge-
werbeverbindungsstraße“ lassen sich wie folgt beschreiben: 

o Die „Gewerbeverbindungsstraße“ wird die funktionale Verknüpfung (Zulieferbetrie-
be) zwischen den beiden Teilbereichen „Rudolf-Diesel-Straße“ und „Langenhorst“ 
verbessern und stärken. 

o Die zweite Anbindung an die L 89 schafft die Voraussetzungen für die Sicherung 
der wirtschaftlichen Zukunftschancen für den Gewerbestandort Bargteheide.  

o Die zweite Anbindung L 89 und die „Gewerbeverbindungsstraße“ wird für den Teil-
bereich „Langenhorst“ durch die funktionale Vernetzung mit dem Teilbereich „Ru-
dolf-Diesel-Straße“ zu einer erheblichen Attraktivitätssteigerung führen.  

o Profilschärfung des Teilbereiches „Langenhorst“ zum Qualitätsstandort für Hand-
werk und Mittelstand  

o Erhöhung der Anzahl qualifizierter und wohnortnaher Arbeitsplätze in der Region 

o Die Fertigstellung der „Gewerbeverbindungsstraße“ wird zum Jahresende 2009 
angestrebt. In Folge der zweiten Anbindung an die L 89 mit der „Gewerbeverbin-
dungsstraße“ werden für den Zeitraum 2010 bis 2013 bis zu 160 neue Arbeitsplät-
ze für den Gewerbestandort Bargteheide aus den Bereichen Handwerk und Zulie-
ferbetriebe für die Maschinenbauindustrie (seitens der Regionalgeschäftsstelle 
Süd-Ost für das Zukunftsprogramm Wirtschaft Projektberatungsstelle Stormarn) 
prognostiziert. 

o Die beiden Gewerbeteilgebiete „Langenhorst“ und „Rudolf-Diesel-Straße“ haben 
einen mindestens 25 %-igen Anteil an den SV-Beschäftigen in Bargteheide. Das 
geplante Vorhaben einer zweiten Anbindung an die L 89 mit der „Gewerbeverbin-
dungsstraße“ wird die verkehrliche Erschließung insgesamt verbessern  und damit 
auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern und somit für ca. 970 
Beschäftigte arbeitsplatzsichernde Wirkung haben. 

o Verbesserung des Angebots an Arbeitsplätzen für Frauen, in Dienstleistungsunter-
nehmen und in zukunftsträchtigen Technologiefeldern 
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Der Änderungsbereich der 11. des Flächennutzungsplanes (vgl. Abb. 3 auf Seite 14) 
wurde gegenüber der vorläufigen Abgrenzung im Rahmen der Planungsanzeige und 
des „Scoping-Verfahrens“ nach § 4 Abs. 1 BauGB`07 entsprechend der Entwurfspla-
nung zur „Gewerbeverbindungsstraße“ zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss ver-
größert um all die Teilflächen, die aufgrund dieser Planung betroffen sind. Dies betrifft 
neben den Ausgleichsflächen auch einen Teilbereich des Gewerbegebietes „Langen-
horst“ und die extensive Grünlandbewirtschaftung auf landwirtschaftlichen Flächen, die 
in der rechtswirksamen 4. Änderung des Flächennutzungsplanes noch als Grünflächen 
dargestellt sind. 
 

Um den besonderen gesamtplanerischen Anforderungen gerecht werden zu können, 
wurde für die Bauleitplanung „Gewerbeverbindungsstraße“ die Erarbeitung eines Fach-
gutachtens Tiere und Pflanzen mit artenschutzrechtlicher Prüfung in Verbindung mit 
einem grünordnerischen Fachbeitrag und eine lärmtechnische Untersuchung sowie die 
Erschließungs- und Entwässerungsplanung mit Baugrunduntersuchung frühzeitig be-
auftragt, um im Sinne einer integrierten Bauleitplanung die wesentlichen auf das Plan-
gebiet einwirkenden Rahmenbedingungen in das Planungskonzept (vgl. Abb. 4 auf 
Seite 16) einfließen lassen und somit eine gemeinsame Gesamtplanung frühzeitig 
erstellen zu können.  
 

Die vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Grünordnung und Verkehr am 05.03.2009 
beratende und von der Stadtvertretung am gleichen Tage am 05.03.2009 in der end-
gültigen Planfassung mit dem Vorbehalt der in Aussichtstellung einer Ausnahme von 
den Verboten des § 25 Abs. 1 und 3 LNatSchG beschlossene 11. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes beinhaltet die bodenrechtlich relevanten Ergebnisse aus der pa-
rallel in Aufstellung befindlichen 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
Nr. 5c unter Berücksichtigung der hierzu erstellten Sonder- und Fachgutachten (s. 
Quellenverzeichnis) und die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes 
im Rahmen der Umweltprüfung (siehe Kapitel 5 ff) einschließlich der durch die städti-
schen Gremien bewerteten Ergebnisse des durchgeführten „Scoping-Verfahrens“ nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB`07 einschließlich der landesplanerischen Stellungnahme der Abtei-
lung Landesplanung im Innenministerium des Landes S-H vom 08.07.2008 und den 
Stellungnahmen der von der Planung berührten Behörden, der sonstigen Planungsträ-
gern und anerkannten Naturschutzverbänden entsprechend der städtischen Gesamt-
abwägung zum abschließenden Beschluss. Der o. g. Vorbehalt wurde mit Verfügung 
des Kreises Stormarn - untere Naturschutzbehörde vom 01.04.2009 aufgehoben. Die 
Begründung mit Umweltbericht wurde entsprechend der städtischen Gesamtabwägung 
inhaltlich und zugleich redaktionell ergänzt. 
 
 

2. Allgemeine Rechtsgrundlagen 
 

Das Baugesetzbuch (BauGB`07) verpflichtet die Gemeinden, Bebauungspläne aufzu-
stellen, um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der All-
gemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. 
 

Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB`07 haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; 
die Aufstellung von Bauleitplänen liegt dabei als Verpflichtung verwaltungstechnischer 
Selbstverwaltung in eigener Verantwortung bei der Gemeinde. 
 

Der Flächennutzungsplan hat sich auf das ganze Gemeindegebiet zu erstrecken und 
kann aufgrund veränderter Planungsziele der Gemeinde in Teilbereichen durch ein 
Änderungsverfahren neue städtebauliche Ziele vorbereiten. Aus den Vorgaben des 
Flächennutzungsplanes (bzw. Änderungen) sind die Bebauungspläne zu entwickeln. 
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2.1 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 

Seit dem 01.04.2003 ist der § 47 f GO „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ in 
Kraft getreten. Dies bedeutet, dass die Gemeinden bei Planungen und Vorhaben, die 
die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise 
beteiligen müssen. Die Gemeinden müssen daher besondere Verfahren entwickeln, 
die geeignet sind, die Interessen der Kinder und Jugendlichen deutlich zu machen. Da 
sich die (z. T. abstrakten) Instrumente und Strukturen der Welt der Erwachsenen nur 
bedingt auf Kinder und Jugendliche übertragen lassen, sind insbesondere projektbe-
zogene Beteiligungen, die sich auf konkrete Vorhaben erstrecken, sinnvoll. 
 
Aufgrund der besonderen Planungssituation, die gekennzeichnet ist durch das geplan-
te Vorhaben zum Bau einer „Gewerbeverbindungsstraße“ zweier bestehender Gewer-
beteilgebiete war eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nicht sinnvoll, da Be-
lange dieser Bevölkerungsgruppe nicht direkt bzw. mittelbar betroffen waren. 
 
 
 

3. Räumliche Abgrenzung des Änderungsbereiches 
 

Der räumliche Änderungsbereich (vgl. Abb. 3 auf Seite 14) der 11. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes liegt südöstlich der bebauten Stadtlage von Bargteheide zwi-
schen den Gewerbeteilgebieten „Rudolf-Diesel-Straße“ und „Langenhorst“ nördlich der 
L 89 und wird begrenzt:  
 

im Norden: durch die offene Landschaft 
im Osten: durch die Bebauung Lise-Meitner-Straße Nr. 5  

und durch die Bebauung Langenhorst Nr. 1 - 1a 
im Westen: durch die Bebauung Carl-Benz Weg Nr. 2 und Nr. 13 

und durch die Bebauung Rudolf-Diesel-Straße Nr. 26 
sowie durch das Regenrückhaltebecken 

im Süden: durch die Landesstraße Nr. 89 
 
Der räumliche Änderungsbereich der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes um-
fasst auf Grundlage einer überschlägigen Flächenermittlung (mit Planungsstand vom 
05.03.2009 - Plan Nr. 3.0) eine Fläche von insgesamt ca. 15,57 ha, davon 
 

 ca. 4.200 m² Gewerbliche Bauflächen (G)  

 ca. 5.940 m² Verkehrsflächen 

 ca. 35.970 m² Grünflächen  
    in Überlagerung mit  
    Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  
    zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

  1.260 m² Wasserflächen 
    und zugleich geschützte Biotope (§ 25 Abs. 1 LNatSchG) 

 ca. 5.350 m² Flächen für Wald 

 ca. 102.980 m² Flächen für die Landwirtschaft  
    in Überlagerung mit 
    Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und  
    zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
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Abb. 3 Abgrenzung des Planbereiches der 11. Änderun g des Flächennutzungsplanes  
(Planungsstand zum abschließenden Beschluss vom 05.03.2009 - Plan Nr. 3.0) 
Grundlage: Digitale DGK 5 mit Vervielfältigungsgenehmigung vom 15.02.2008,  
Geschäftszeichen: 12 - 562.6 S 137/08))  

 
 
 

4. Planungsvorgaben  
 

Die Stadtvertretung baut mit der Aufstellung 11. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und der parallel in Aufstellung befindlichen 3. Änderung und Ergänzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 5c auf den Ergebnissen der rechtswirksamen 4. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und der 1. Teilfortschreibung des Landschaftsplanes auf und den 
planungsrechtlichen Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 5b und 5c 
einschließlich derer Änderungen auf und konkretisiert mit diesen beiden Bauleitplänen 
ihre Flächennutzungen und das Maß der baulichen Nutzung bezogen auf die Planbe-
reiche. 
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4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung (§ 1 Ab s. 4 BauGB`07) 
 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB`07 besteht für die Gemeinden eine „Anpassungspflicht“ an 
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung, d.h. Bedenken aus Sicht der Landes-
planung unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB`07.  
 

Entsprechend den Darstellungen des Landesraumordnungsplanes 1998 und der Ge-
samtfortschreibung des Regionalplanes 1998, Planungsraum I, kann die Stadt Bargte-
heide grundsätzlich von folgenden Aspekten der Landesplanung ausgehen, die im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren nach BauGB`07 durch die Abteilung Landespla-
nung ggf. noch weitergehend konkretisiert werden. 
 

Die Stadt Bargteheide übernimmt im „zentralörtlichen System“ die Funktionen eines 
Unterzentrums auf der Sielungsachse Hamburg - Bad Oldesloe zwischen den beiden 
Mittelzentren Ahrensburg und Bad Oldesloe. Die Karte zum Regionalplan für den Pla-
nungsraum I enthält für das Plangebiet keine Einschränkungen zum Schutz der regio-
nalen Freiraumstruktur, so dass mit Erlass der Abteilung Landesplanung im Innenmi-
nisterium des Landes S-H vom 08.07.2008 bestätigt wird, dass den städtischen Pla-
nungsabsichten keine Ziele der Raumordnung entgegenstehen. 
 
 

4.2 FFH-Verträglichkeitsprüfung (Art. 6 Abs. 3 FFH- Richtlinie) 
 

Im oder an den Änderungsbereich (Vorhabengebiet) unmittelbar angrenzend sind kei-
ne ausgewiesenen oder gemeldeten Flächen des Programms NATURA 2000 vorhan-
den; d.h., es sind keine FFH-Gebiete, keine prioritären Lebensräume und keine EU - 
Vogelschutzgebiete vorhanden. Vorkommen prioritärer Arten sind ebenfalls nicht be-
kannt. Eine Beeinflussung eines gemeldeten FFH-Gebietes, EU-Vogelschutzgebietes 
oder prioritärer Arten oder Lebensräume ist daher nicht zu erwarten. 
 

Es wird entsprechend der städtischen Abwägung demzufolge auf eine Verträglich-
keitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie im Rahmen dieses Bauleitplanverfah-
rens verzichtet. 

 
 
 
5. Umweltbericht 
 
5.1 Einleitung 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB`07 ist für die 11. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Bargteheide für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzu-
führen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in 
einem Umweltbericht, der Bestandteil der Begründung ist, beschrieben und bewertet 
werden. 
 
 

5.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigst en Ziele des Bauleitplans 
 

Mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes und der 3. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 5c strebt die Stadt Bargteheide die direkte Verbindung der 
Gewerbeteilbereiche „Rudolf-Diesel-Straße“ und „Langenhorst“ am Südostrand des 
Siedlungsgebietes Bargteheides nördlich der L 89 durch eine Straße (vgl. Abb. 4 auf 
Seite 16) an, um dem logistisch begründeten Bedarf der Gewerbetreibenden an einer 
solchen Straßenverbindung gerecht werden zu können. 
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Abb. 4 
Städtebauliche Konzeption 
- Ideenskizze 1  
„Gewerbeverbindungsstraße“ 
als Planungsgrundlage für die 11. Änderung 
des Flächennutzungsplanes und für die  
3. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 5c  
(Planungsstand vom 12.06.2008) 
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In der endgültigen Planfassung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes (Stand 
vom 05.03.2009 - Plan Nr. 3.0) sind folgende Plandarstellungen enthalten: 

o Gewerbliche Bauflächen (G) aus dem Gewerbeteilgebiet „Lise-Meitner-Straße“ 

o Örtliche Hauptverkehrsstraßen („Gewerbeverbindungsstraße“ zwischen den Ge-
werbeteilgebieten) 

o Wanderweg (symbolhaft) innerhalb von Grünflächen und Flächen für die Landwirt-
schaft 

o Flächen für die Ver- und Entsorgung (symbolhaft) mit der Zweckbestimmung 
„Schmutzwasserpumpstation“ 

o Hauptversorgungsleitung - 110 kV-Freileitung 

o Grünflächen mit den Zweckbestimmungen „Feuchtbiotop“, „Knick- und Gehölz-
schutz“ und „Schutzgrün“ in Überlagerung mit Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

o Flächen für Wald 

o Fläche für Landwirtschaft in Überlagerung mit Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit ex-
tensiver Grünlandnutzung  

o Gehölz- und Strauchpflanzungen als durchgeführte bzw. als durchzuführende Ko-
mpensationsmaßnahmen im Bereich der Grünflächen 

o Wasserflächen und zugleich geschützte Biotope (lt. Kartierung „Fachgutachten Tie-
re und Pflanzen“, vgl. Anlage zur Begründung der 3. Änd. + Erg. - B-Plan Nr. 5c) 

o Anbaufreie Strecke entlang der L 89 und Regelabstand zum Wald als nachrichtli-
che Übernahmen 

 
Im Wesentlichen sind die Darstellungen bei Realisierung der baulichen Vorhaben mit 
folgenden Wirkungen verbunden: 

�  Flächeninanspruchnahme (Überbauung / Versiegelung, Bodenab- und -auftrag) 

�  Zerschneidung 

�  Visuelle Veränderungen  

�  Lärm- / Licht- / Schadstoff- / Staubemissionen 
 
 

5.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen  und Fachplänen festgelegten 
Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung  bei der Aufstellung 
 
Fachgesetze 
 

Bei der Aufstellung dieser Änderung des Flächennutzungsplanes sind gemäß § 1 Abs. 
6 Nr. 7 BauGB`07 insbesondere die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. § 1a Abs. 2 BauGB`07 
enthält ergänzend die Bodenschutzklausel, die den flächensparenden Umgang mit 
Grund und Boden verlangt. Die Grundsätze werden in der Abwägung berücksichtigt. 
 

Die „naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“ des § 1a Abs. 3 BauGB`07 in Verbindung 
mit den §§ 19 bis 21 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird im Rahmen der 11. 
Änderung des Flächennutzungsplanes beachtet.  
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Fachplanungen 
 

Gemäß Landschaftsrahmenplan (1998) liegt der Änderungsbereich in einem geplanten 
Wasserschutzgebiet. Darüber hinaus sind gebietesbezogenen Planungsziele für den 
Änderungsbereich nicht enthalten.  
 
Die 1. Teilfortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt Bargteheide kennzeichnet 
das Gebiet zwischen den Gewerbeteilgebieten grundsätzlich als Biotopverbundfläche 
und stellt verschiedene Biotoptypen mit den entsprechenden Entwicklungszielen dar, 
die durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 5 c im Sinne eines Ausgleichs formu-
liert und in der rechtswirksamen 4. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt 
worden sind. Im Gegensatz zu den Bauleitplänen ist jedoch der Wirtschaftsweg (= 
Feldweg) als solcher charakterisiert. 
 
Berücksichtigung der Ziele bei Aufstellung des Bauleitplans 
 

Die vorangestellten Ziele finden in der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes wie 
folgt Berücksichtigung:  

�  Die neue „Gewerbeverbindungsstraße“ verläuft durch die örtliche Biotopverbund-
fläche und kann damit zu Beeinträchtigungen der Lebensraum- und Verbundfunkti-
on dieser Flächen führen.  

�  Dem fachplanerischen Ziel zum Erhalt und zur Entwicklung von Lebensräumen für 
Pflanzen und Tiere kann durch entsprechende Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplanänderung entsprochen werden.  

�  Dem fachplanerischen Ziel eines „geplantes Wasserschutzgebiet“ steht die Pla-
nung mit einer ordnungsgemäßen Beseitigung des anfallenden Niederschlagswas-
sers nicht entgegen, wobei das ausgewiesene Wasserschutzgebiet weiter westlich, 
jenseits der Bahnlinie liegt.  

 
 
 
5.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkung en 
 
5.2.1 Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsraum es 
 

Die Flächen innerhalb des Änderungsbereiches außerhalb der als gewerblichen Bau-
flächen dargestellten Flächen werden fast ausschließlich im Sinne von Lebensräumen 
für Pflanzen und Tiere genutzt. Auf großen Flächen insbesondere im Südteil unterhalb 
der geplanten „Gewerbeverbindungsstraße“ findet keine Nutzung, allerdings auch kei-
ne Pflege statt.  
 

Die landwirtschaftlichen Flächen nördlich des in Ost-West-Richtung verlaufenden 
Knicks werden (noch) intensiv beweidet. Der am Südrand dieser Wiese verlaufende 
Feldweg dient in hohem Maße der Erschließung der Landschaft im Südosten der Stadt 
für die Erholung. 
 

Am Ostrand der Ausgleichsflächen und somit westlich der gewerblichen Bauflächen 
des Gewerbeteilgebietes „Langenhorst“ verläuft eine 110 kV-Freileitung in Nord-Süd-
Richtung. 
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Die an das Plangebiet unmittel- bzw. mittelbar angrenzenden Nutzungen sind  

�  im Süden die Landesstraße Nr. 89,  

�  im Westen gewerbliche Bauflächen des Gewerbeteilgebietes „Rudolf-Diesel-
Straße“,  

�  im Norden Landwirtschaftsflächen sowie 

�  im Osten gewerbliche Bauflächen des Gewerbeteilgebietes „Langenhorst“. 
 
 

5.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzusta ndes  
bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Für den Änderungsbereich ist unter Berücksichtigung der rechtswirksamen Darstellun-
gen der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes folgende Entwicklung ohne das Vor-
haben anzunehmen: 

o Die im Osten als gewerbliche Baufläche dargestellte Teilfläche des Gewerbegebie-
tes „Langenhorst“ wird entsprechend bebaut werden.  

o Die zwischen den Gewerbegebieten gelegene Fläche wird die vornehmliche Funk-
tion als Lebensraum für Pflanzen und Tiere innehaben.  

o Südlich des Feldweges ist die Sukzession als Entwicklungsziel der Grünflächen 
dargestellt, so dass hier sich langfristig Wald mit eingestreuten Waldtümpeln ein-
stellen und mit den vorhandenen Gehölzanpflanzungen im Westen und Osten ei-
nen geschlossenen Waldbestand bilden wird.  

o Nördlich des Feldweges ist eine extensive Beweidung dargestellt.  
 

Mit der Lage am Siedlungsrand, zwischen zwei großen Gewerbeteilgebieten, südlich 
begrenzt durch die L 89, und den dargestellten Entwicklungszielen wird jedoch allen-
falls eine mittlere Qualität als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu erreichen sein. 
 

Der innerhalb der Grünfläche und auf den Flächen für die Landwirtschaft verlaufende 
Feldweg wird auch künftig eine Bedeutung für die Erholung und als Verbindungsweg in 
den landschaftlichen Außenraum besitzen, mit der vollständigen Entwicklung des Ge-
werbeteilgebietes „Langenhorst“ jedoch an Attraktivität verlieren. 
 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes z.B. durch die Hochspannungsleitungen, 
bleiben weiterhin gegeben.  
 
 

5.2.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirku ngen bei Durchführung 
der Planung, Maßnahmen zur Vermeidung und Minimieru ng 
 

Durch die mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes vorbereitete städtebauli-
che Entwicklung (Neubau einer „Gewerbeverbindungsstraße“) sind Beeinträchtigungen 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu erwarten.  
 

Damit verbunden sind die nachfolgend dargestellten Auswirkungen auf die Umweltbe-
lange. Die naturschutzfachlichen Bewertungen werden nach bundes- bzw. landes-
rechtlichen Standards durchgeführt. Sie erfolgt verbal-argumentativ unter Hervorhe-
bung der Bereiche mit besonderer Funktion bzw. gegebenen Schutzvorbehalten. 
 

Den Darstellungen liegen die Untersuchungsergebnisse der Fachgutachten (s. Quel-
lenverzeichnis), die im Rahmen der 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungspla-
nes Nr. 5c erstellt worden sind, zu Grunde. 
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5.2.3.1 Mensch einschließlich menschlicher Gesundhe it 
 
Bestand und Bewertung 
 

Innerhalb des Änderungsbereiches (vgl. Abb. 3) bzw. randlich außerhalb des Ände-
rungsbereiches sind im Westen und Osten Teilflächen der Gewerbegebiete „Rudolf-
Diesel-Straße“ und „Langenhorst“ gelegen. Eine Bedeutung für die Wohnfunktion ist 
nicht gegeben.  
 

Die Freifläche zwischen den Gewerbegebieten wird von einem Feldweg gequert, der 
eine Verbindung zwischen den Gewerbeteilgebieten und zwischen den landschaftli-
chen Außenräumen südlich der L 89 (Bargteheider Moor) und nördlich der Gewerbe-
gebiete schafft. Die Freifläche mit Wegeverbindung hat insbesondere eine Bedeutung 
für die Kurzzeiterholung.  
 

Mögliche Vorbelastungen des Plangebietes sind durch die angrenzenden Gewerbe-
teilgebiete, die Landesstraße Nr. 89 (Zerschneidung, Lärm) und die 110 kV-Freileitung 
gegeben.  
 
 
Umweltbezogene Auswirkungen des Plans 
 

Mögliche Auswirkungen auf die Wohnfunktion, die innerhalb der dargestellten gewerb-
lichen Bauflächen im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung als Betriebsleiterwohnung 
ausnahmsweise zulässig ist, sind durch Lärmimmissionen gegeben und werden im 
Rahmen der 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c geprüft (s. 
Quellenverzeichnis).  
 

Mit dem Bau der „Gewerbeverbindungsstraße“ wird ein für die Kurzzeiterholung ge-
nutzter Raum visuell überprägt und geringfügig verlärmt. Die grundsätzliche Funktion 
des Raumes als Übergangsraum in die Landschaft bleibt erhalten. 
 

Mit Anordnung der „Gewerbeverbindungsstraße“ südlich des Feldweges und des die-
sen säumenden Knicks (Konzentration nachteiliger Wirkungen durch die Straßen L 89 
und „Gewerbeverbindungsstraße“ südlich des Feldweges) werden nachteilige Wirkun-
gen auf die Erholungsfunktion minimiert. 
 

Erhebliche umweltbezogene Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind unter Be-
rücksichtigung und Realisierung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im 
Rahmen der parallelen Bebauungsplanänderung nicht zu erwarten. 
 
 
 

5.2.3.2 Tiere und Pflanzen 
 
Bestand und Bewertung 
 

Der Änderungsbereich wird nördlich des Feldweges von Landwirtschaftflächen (über-
wiegend Intensivgrünland) eingenommen. Südlich und nordwestlich des Feldweges 
sind Bereiche aus der Nutzung genommen. Hier finden sich Ruderalfluren und Ge-
hölzbestände (Knicks, Wald, Feldgehölze) sowie einige Kleingewässer. 
 

Als Lebensräume mit besonderer Bedeutung werden die Gehölzstrukturen, die Ge-
wässer sowie die Ruderalfluren, soweit sie außerhalb der planungsrechtlich festge-
setzten Gewerbegebiete liegen, bewertet. 
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Umweltbezogene Auswirkungen des Plans 
 

Es ist von einem (Teil-)Verlust der Ruderalfluren und Gehölze auszugehen. Der Knick 
am Feldweg wird durchschnitten. Darüber hinaus werden auch die randlichen Flächen 
in ihrer Funktion für Tiere qualitativ beeinträchtigt. 
 

Es sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere zu erwarten, die 
durch Kompensationsmaßnahmen ausgleichbar sind. Der Eingriff und das Ausgleichs-
erfordernis werden im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 3. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c zu bestimmen sein. Dem Vermeidungs- 
und Minimierungsgebot wird Rechnung getragen. 
 

Für den Änderungsbereich ist mit dem Vorkommen besonders und streng geschützter 
Arten u. a. in den Knicks (europäische Vogelarten) zu rechnen. Inwieweit ein Verbots-
tatbestand mit der dargestellten und beabsichtigten Planentwicklung ausgelöst wird, 
wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung geprüft. 
 
Erforderliche Kompensationsmaßnahmen werden innerhalb des Änderungsbereiches 
in Form von Grünflächen mit Kompensationsmaßnahmen nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 und 10 
BauGB`07 dargestellt. Darüber hinaus erforderlich werdende Kompensationsmaß-
nahmen werden auf externen Ausgleichsflächen nördlich und südlich des Änderungs-
bereiches im räumlichen Zusammenhang zum Eingriffsort realisiert.  
 

Nähere Bestimmungen hierzu erfolgen im Rahmen der 3. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 5c einschließlich der hierzu erstellten Fachgutachten und 
Fachbeiträge (vgl. Quellenverzeichnis). 
 
 

5.2.3.3 Boden 
 
Bestand und Bewertung 
 

Das Gelände des Änderungsbereiches ist leicht bewegt. Es dominieren als Bildung 
von Beckenablagerungen bindige Böden mit eingelagerten sandigen Streifen und Pro-
filen (vgl. Baugrunduntersuchung lt. Quellenverzeichnis).  
 

Insgesamt sind die offenen Böden des Änderungsbereiches von allgemeiner Bedeu-
tung in ihrer Funktionserfüllung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie der als 
Träger komplexer ökologischer und landschaftshaushaltlicher Aufgaben. Die potenziel-
le Bodenfruchtbarkeit ist als hoch anzusetzen. 
 
 
Umweltbezogene Auswirkungen des Plans 
 

Der geplante Bau der „Gewerbeverbindungsstraße“ führt auf den betroffenen Flächen 
zur Zerstörung der Filter- und Pufferfunktionen von Böden sowie ihrer Funktion als Le-
bensraum für Pflanzen und Tiere.  
 

Der Eingriff und das Ausgleichserfordernis werden im Rahmen der parallel in Aufstel-
lung befindlichen 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c durch eine 
qualifizierte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zu bestimmen sein. 
 

Insgesamt sind erhebliche nachteilige Wirkungen auf den Belang Boden gegeben, die 
durch anderweitige Maßnahmen (z.B. Entsiegelung von Flächen, Herausnahme inten-
siver Landwirtschaftsnutzung) ausgeglichen werden können. Die erforderlich werden-
den Kompensationsmaßnahmen werden insbesondere außerhalb des Änderungsbe-
reiches realisiert. 
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5.2.3.4 Wasser 
 
Bestand und Bewertung 
 

Innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich entsprechend den Kartierungen aus 
dem „Fachgutachten Tiere und Pflanzen“ (s. Quellenverzeichnis) einige Oberflächen-
gewässer, überwiegend als angelegte Tümpel.  
 

Grundwasser tritt wegen der stark bindigen Böden überwiegend als Stauwasser auf. In 
niederschlagsreichen Zeiten werden jedoch große tief liegende Flächen anhaltend  
überstaut (vgl. hierzu Lage- und Höhenplan zur 3. Änd. + Erg. - B-Plan Nr. 5c.) 
 
 
Umweltrelevante Auswirkungen des Plans 
 

Es wird mit dem Bau der „Gewerbeverbindungsstraße“ in der trassierten Lage ein 
Kleingewässer überbaut.  
 

Aufgrund von Überbauung und Flächenversiegelung kommt es zu einem erhöhten 
Oberflächenwasserabfluss. Das anfallende Niederschlagswasser ist ordnungsgemäß 
(vgl. Entwässerungskonzept als Anlage der Begründung zur 3. Änd. + Erg. - B-Plan 
Nr. 5c lt. Quellenverzeichnis) entsprechend dem Stand der Technik abzuleiten.  
 
Die Beseitigung eines nach § 25 Abs. 1 LNatSchG`07 geschützten Kleingewässers 
kann durch Anlage eines solchen an anderer Stelle kompensiert werden. 
 

Erhebliche nachteilige Wirkungen auf das Schutzgut Wasser sind somit unter Berück-
sichtigung und Realisierung der Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen für 
das Schutzgut Boden und Pflanzen / Tiere im Rahmen der parallelen Bebauungsplan-
änderung nicht zu erwarten. 
 
 

5.2.3.5 Luft und Klima 
 
Bestand und Bewertung 
 

Auf den freien Flächen wird Kaltluft produziert, die jedoch auf Grund der Lage des Än-
derungsbereiches und der Geländesituation keinen nennenswerten ausgleichenden 
Einfluss auf das bebaute Stadtgebiet hat.  
 

Die vorhandenen Knicks und Gehölzpflanzungen beeinflussen das Geländeklima, da 
sie als Windschutz, Schatten- und Feuchtigkeitsspender fungieren.  
 
 
Umweltbezogene Auswirkungen des Plans 
 

Bezüglich des Mesoklimas ist mit einer Überbauung / Versiegelung von Grün- und 
Ausgleichsflächen eine Veränderung zu erwarten. Da die Flächen innerhalb des Ände-
rungsbereiches weder lufthygienische noch bioklimatische Ausgleichsfunktionen über 
den Planbereich hinaus aufweisen sind Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima im 
Rahmen der sonstigen Ausgleichsmaßnahmen kompensierbar. 
 

Mögliche betriebsbedingte Auswirkungen auf das „Schutzgut Luft“ sind im Rahmen der 
parallel in Aufstellung befindliche Bebauungsplanänderung zu ermitteln. 
 

Erhebliche nachteilige Wirkungen auf die Belange Klima und Luft sind nicht zu erwar-
ten. 
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5.2.3.6 Landschaftsbild / Stadtbild 
 
Bestand und Bewertung 
 

Die besondere Eigenart des Landschaftsbildbereiches sind die vielfältigen linearen und 
flächigen Gehölzstrukturen. Das Relief ist leicht bewegt. Die Knicks und die sonstigen 
Gehölzbestände sowie die naturnahen Flächen werden in ihrer Bedeutung für die Prä-
gung des Landschaftsbildes als hoch bewertet. In Verbindung mit diesen Strukturen 
haben auch die Grünlandflächen einen hohen Wert. 
 

Visuellen Beeinträchtigungen sind durch die L 89 (die auf dem Feldweg gedämpft wird 
durch den dichten Knick südlich hiervon) sowie durch die Hochspannungsleitungen 
gegeben. Ferner wird das Landschaftsbild durch die östlich und westlich gelegenen 
Gewerbeteilgebiete der Stadt Bargteheide geprägt. 
 
 
Umweltbezogene Auswirkungen des Plans 
 

Mit dem Neubau der „Gewerbeverbindungsstraße“ in einem bisher noch landschaftlich 
geprägten Raum wird das Landschaftsbild nachteilig verändert.  
 
Es sind nachteilige Auswirkungen für das Landschafts- bzw. Stadtbild zu erwarten, die 
durch die Planungskonzeption selbst minimiert und im Rahmen der parallel in Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplanänderung durch festzusetzende Kompensations- und 
Gestaltungsmaßnahmen auszugleichen werden können. 
 
 

5.2.3.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 

Die Knicks als Elemente der historischen Kulturlandschaft sind von besonderer Bedeu-
tung. 
 

Weitere Kulturdenkmale sind im oder im maßgeblichen Umfeld zum Änderungsbereich 
nicht vorhanden. 
 

Die 110 kV-Freileitung mit dem Freileitungsschutzbereich und mit dem innerhalb des 
Änderungsbereiches befinden Maststandort (im Bereich der Schützwasserpumpstation 
am Feldweg) werden entsprechend den geltenden Schutzvorschriften des Versor-
gungsträgers durch die Planung im Bestand nicht berührt. Bestehende Zuwegungs-
rechte, auch mit schwerem Gerät, sind entsprechend der bestehenden Situation zu 
beachten. 
 
 
Umweltbezogene Auswirkungen des Plans 
 

Mit dem Neubau der „Gewerbeverbindungsstraße“ wird der Knick im Bereich des Feld- 
weges (als Redder) in einem kleinen Teilabschnitt beseitigt. 
 
Mit dem weitgehenden Erhalt des bedeutsamen Elements „Knick - Redder“ und Schlie-
ßung von Lücken in den Knicks einschließlich der Knickneuanlage sowie mit Berück-
sichtigung bestehender Zuwegungsrechte für den Versorgungsträger der 110 kV-
Freileitung sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgü-
ter nicht zu erwarten. 
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5.2.3.8 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes  
 

Aufgrund der engen Beziehungen zwischen den Natur- und Landschaftsfaktoren Bo-
den, Wasser, Geländeklima, Pflanzen, Tiere und Landschaftsbild bestehen Wirkungs-
beziehungen zwischen Auswirkungen durch das Vorhaben auf diese Schutzgüter.  
 
Diese Wirkungsbeziehungen werden bei der schutzgutbezogenen Darstellung mögli-
cher Auswirkungen bereits berücksichtigt. Darüber hinaus gehende Auswirkungen auf 
Wechselwirkungen (synergetische, additive, gegenläufige Effekte, Belastungsver-
schiebungen etc.) sind nicht zu erwarten. 
 
 

5.2.4 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirku ngen 
 

Die erforderlich werdenden Kompensationsmaßnahmen werden zum Teil innerhalb 
des Änderungsbereiches auf den dargestellten Grünflächen unterschiedlicher Zweck-
bestimmungen in Überlagerung mit Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft entsprechend der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung zur 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c 
nachgewiesen und umgesetzt. 
 
Überwiegend jedoch wird der erforderliche Kompensationsbedarf außerhalb des Ände-
rungsbereiches verwirklicht. Die Stadt Bargteheide stellt hierfür zwei Flächen (vgl. Abb. 
5 und 6) zur Verfügung, die im funktionalen Zusammenhang mit der Eingriffsfläche 
stehen. 
 

 
 

Abb. 5  Ausgleichsfläche „Nord“ 

 
 

Abb. 6  Ausgleichsfläche „Moor“ 
 
Der Umfang des erforderlichen Ausgleichs sowie die qualitativen Anforderungen an die 
Maßnahmen werden im Rahmen der zur 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungs-
planes Nr. 5c zu erstellenden Fachbeiträge ermittelt und festgelegt. 
 
Die Aussagen zu Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege in den beiden 
Bauleitplanungen sowie die Konzepte der Ausgleichs- und Ökokontoflächen werden 
Grundlage für eine entsprechende Fortschreibung des Landschaftsplanes der Stadt 
Bargteheide. 
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5.2.5  In Betracht kommende anderweitige Planungsmö glichkeiten 
 

Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens zur 11. Änderung des Flächennutzungs-
planes wurden unterschiedliche Trassenführungen für die so genannte „Gewerbever-
bindungsstraße“ zwischen den Gewerbeteilgebieten am Südostrand des Siedlungsge-
bietes Bargteheide geprüft.  
 

 
 
Alternative 1:  Trassierung zwischen Gewerbeteilgebiet „Rudolf-Diesel-Straße“ und 
 der Ausgleichsfläche mit einem neuen Knotenpunkt an der L 89 
 
Alternative 2:  Variante 1: Trassierung südlich des Feldweges 

 Variante 2: Trassierung nördlich des Feldweges 
 
Nachfolgende Tabelle enthält eine vergleichende Einschätzung möglicher Auswirkun-
gen auf die Umweltbelange. 
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Belang  
Alternative 1 

(westlich Ausgleichsfläche)  

Alternative 2  -  Variante 1 

(südlich Feldweg)  

Alternative 2  -  Variante 2 

(nördlich Feldweg)  

Mensch �  vorhandene schützenswerte Nutzun-
gen werden durch Lärmimmissionen 
belastet, die IGW der 16. BImSchV 
werden nicht erreicht 

�  vorhandene schützenswerte Nutzungen 
werden durch Lärmimmissionen be-
lastet, die IGW der 16. BImSchV wer-
den nicht erreicht  

�  vorhandene schützenswerte Nutzun-
gen werden durch Lärmimmissionen 
belastet, die IGW der 16. BImSchV 
werden nicht erreicht 

Tiere  �  Randliche Beeinträchtigung Hasel-
mausbiotop, keine Zerschneidung 
 

�  Brutplatzverlust häufige Gehölzbrüter 

�  Keine Betroffenheit  
Schlagschwirl oder RL-Arten 
 

�  Kein Verlust Blässhuhnbrutgewässer 

�  Keine Betroffenheit  
Reptilienlebensraum 

�  Kreuzung und linienhafte Beeinträch-
tigung Fledermausflugroute im  
Westen 

�  Laichgewässer Amphibien 
nicht betroffen 

�  Vernetzung Amphibienlebensräume 
nicht erheblich zusätzlich  
beeinträchtigt 

�  Zerschneidung Haselmauslebensraum 
 
 

�  Brutplatzverlust häufige Gehölzbrüter 

�  Brutplatzverschiebung Schlagschwirl 
 
 

�  Verlust Blässhuhnbrutgewässer 

�  Geringfügig betroffen  
Reptilienlebensraum 

�  Zweimalige Kreuzung von Fledermaus-
routen 
 

�  1 Laichgewässerverlust Amphibien 
 

�  Beeinträchtigung der Vernetzung  
von Amphibienteillebensräumen 

�  Keine Beeinträchtigung Haselmausbi-
otop im Westen, jedoch Zerschnei-
dung Biotop im Osten 

�  Brutplatzverlust häufige Gehölzbrüter 

�  Keine Betroffenheit Schlagschwirl  
aber stärkere Beeinträchtigung  
Nachtigall 

�  Kein Verlust Blässhuhnbrutgewässer 

�  Keine Betroffenheit  
Reptilienlebensraum 

�  Zweimalige Kreuzung von Fleder-
mausrouten 
 

�  1 Laichgewässerverlust Amphibien 
 

�  Beeinträchtigung der Vernetzung  
von Amphibienteillebensräumen 
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Belang  
Alternative 1 

(westlich Ausgleichsfläche)  

Alternative 2 - Variante 1 

(südlich Feldweg)  

Alternative 2 - Variante 2 

(nördlich Feldweg)  

Erholen �  Erholungswert in einem Teilbereich  
durch Lärmimmissionen gemindert 

�  geringe Zerschneidung der  
Erholungsverbindungen 

�  Entnahme des Bereichs aus der  
Erholungsnutzung 

�  geringe Veränderung des Land-
schaftserlebens auf der Grünachse 

�  Erholungswert entlang der Trasse 
durch Lärmimmissionen gemindert 

�  Störung der Erholungsverbindungen 
 
 
 

�  starke Veränderung des  
Landschaftserlebens 

�  Erholungswert entlang der Trasse 
durch Lärmimmissionen gemindert 

�  sehr starke Zerschneidung der  
Erholungsverbindungen durch 
2 malige Querung der Straße bei  
Nutzung des Feldwegs als  
Erholungsweg 

�  sehr starke Veränderung des  
Landschaftserlebens 

Pflanzen �  Geschützte Biotope (Knicks)  
kleinflächig und Gebüsche  
mittelgroßer Fläche betroffen 

�  Geschützte Biotope (Knick, Gewässer) 
kleinflächig und Ruderalfläche  
großflächig betroffen 

�  Geschützte Biotope (Knicks)  klein- 
flächig und Grünland (Ausgleichs- 
fläche) großflächig betroffen 

Gehölzstrukturen �  Zerschneidung Gebüsche in NW 

�  Durchschneidung eines Knicks 

�  randliche Beeinträchtigung von Knicks 
auf fast gesamter Länge 

�  randliche Beeinträchtigung des  
Wäldchens 

�  Zerschneidung Gebüsche in NW 

�  Zerschneidung zweier Knicks 

�  Zerschneidung funktionaler Verbindung 
Knick - südliches Umland 

�  Zerschneidung Gehölzriegel westlich  
GE-Teilgebiet „Langenhorst“ 

�  Zerschneidung Gebüsche in NW 

�  Zerschneidung eines Knicks 

�  Zerschneidung funktionaler Verbin-
dung Knick - nördliches Umland 

�  Zerschneidung Gehölzriegel westlich 
GE-Teilgebiet „Langenhorst“ 

Boden �  Verlauf im größerem Umfang auf  
bereits versiegelten Flächen  
(= Eingriffsminimierung) 

�  Bebauung wasserhaltiger, schwer  
bebaubarer Böden 

�  Verlust der Bodenfunktion 

�  Bebauung wasserhaltiger schwer  
bebaubarer Böden 

�  Verlust der Bodenfunktion 
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Belang  
Alternative 1 

(westlich Ausgleichsfläche)  

Alternative 2 - Variante 1 

(südlich Feldweg)  

Alternative 2 - Variante 2 

(nördlich Feldweg)  

Wasser  
(Oberflächen- 
gewässer) 

------------ entfällt --------- 
�  Immissionen in Kleingewässer 

 

�  Überbauung eines Kleingewässers  
als geschütztes Biotop 

�  Eingriffe in das Grund-/ Stauwasser 

�  Immissionen in zweites  
Kleingewässer 

�  Überbauung eines Kleingewässers  
als geschütztes Biotop 

�  Eingriffe in das Grund-/ Stauwasser 

Luft und Klima �  Knick und Wäldchen als  
Frischluftproduzenten  
(geringe Wirkung auf bebaute  
Bereiche) 

�  Kaltluftluftentstehungsgebiet  
(geringe Wirkung auf bebaute  
Bereiche) 

�  Kaltluftluftentstehungsgebiet  
(geringe Wirkung auf bebaute  
Bereiche) 
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Fazit: 
 

Aus verkehrlicher Sicht ist festzustellen (Zusammenfassung aus der „Verkehrstechni-
schen Stellungnahme“ als Anlage der Begründung zur 3. Änd. + Erg. - B-Plan Nr. 5c): 

�  Die Alternative 1 kann aufgrund der geringen Entlastungswirkung sowie der erfor-
derlichen Signalisierung der Anbindung an die L 89 aus verkehrlicher Sicht nicht 
zur Umsetzung empfohlen werden. 

�  Von dieser Alternative gehen keine positiven Effekte für das Gewerbeteilgebiet 
„Langenhorst“ aus, da aus der Versatzlösung über die L 89 sogar negative 
Auswirkungen auf den Verkehrsablauf der L 89 resultieren.  

�  Durch die Notwendigkeit einer weiteren Lichtsignalanlage bei dieser Alternati-
ven würde der Verkehrsablauf auf der L 89 insgesamt verschlechtert. 

�  Die Varianten 1 und 2 der Alternative 2 sind aus verkehrlicher Sicht gleichwertig. 

�  Das Ausbauerfordernis des Knotens L 89 / „Am Redder“ bleibt bestehen. 
 

Entsprechend dem Erlass des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 
des Landes S-H vom 10.06.2008 im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 4 
Abs. 1 BauGB`07 („Scoping“) ist eine zusätzliche Anbindung der „Gewerbeverbin-
dungsstraße“ an die L 89 (Alternative 1) nicht Zustimmungsfähig. 
 

Die sonstigen in die Tabelle und in die Abwägung eingestellten Kriterien lassen keine 
eindeutige Präferenz für die Variante 1 oder die Variante 2 erkennen. Beide Varianten 
haben im vergleichbaren Umfang negative Auswirkungen durch direkte Überfahrung 
von Knickteilen, Tümpeln und anderen naturnahen bzw. potenziell extensiv zu nutzen-
den Flächen bzw. ihre Zerschneidung des Landschaftsraumes mit seinen Funktionen 
und damit Minderung der ökologischen und visuellen Qualitäten. 
 

Um zu vermeiden, dass direkte Verkehrseinflüsse zu weit in bisher relativ ruhige, ge-
ring beeinträchtigte Teile des Landschaftsraums geführt werden, war es Ziel zu prüfen, 
die Trasse weiter entfernt von ruhigen Bereichen und möglichst nahe an bisherige Be-
einträchtigungsemittenten zu legen.  
 

Dass der Raum zwischen dem Knick und der Landesstraße bereits jetzt von dem Ver-
kehr auf der L 89 (optische Beeinträchtigungen, Lärm, sonstige Immissionen) beein-
flusst wird, spricht für die Wahl der Variante 1 der Alternative 2.  
 

Auch die Tatsache, dass die Erhebungen ergeben haben (vgl. „Fachgutachten Tiere 
und Pflanzen“ als Anlage der Begründung zur 3. Änd. + Erg. - B-Plan Nr. 5c), dass die 
ökologische Qualität der Ausgleichsfläche südlich des Knicks entgegen der bisherigen 
Vermutungen geringer ist und die Annahme, dass der gut bestockte, relativ dichte 
Knick optische Beeinträchtigungen nach Norden hin mindert, spricht nach Abwägung 
aller vorgetragenen Anregungen für die gewählte Lage der geplanten „Gewerbever-
bindungsstraße“. 
 
 

5.3 Zusätzliche Angaben 
 

5.3.1 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus wirkungen 
 

Gemäß § 4c BauGB`07 besteht die Verpflichtung der Gemeinde zur Überwachung der 
erheblichen Umweltauswirkungen der Planung, um u. a. erhebliche unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen der Durchführung der Planung frühzeitig festzustellen und in 
der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.  
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Der Flächennutzungsplan hat im Wesentlichen nur vorbereitende Funktion. Seine 
Durchführung setzt die Aufstellung von Bebauungsplänen voraus. Bezüglich notwendi-
ger Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen wird deshalb auf die 
Überwachung der Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes verwiesen (Abschich-
tung). 
 
Die innerhalb des Änderungsbereiches vorhandenen Kleingewässer unterliegen dem 
Schutz des § 25 Abs. 1 LNatSchG`07. Für die zuvor beschriebene planerisch vorberei-
tete Inanspruchnahme eines Kleingewässers, dessen Ersatz im Rahmen der 3. Ände-
rung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c benannt wird, ist seitens der unte-
ren Naturschutzbehörde bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung im Rah-
men der Beteiligungsverfahren eine Genehmigung in Aussicht zu stellen. Gleiches gilt 
für die Inanspruchnahme und Verlagerung einer Ausgleichsfläche. 
 
Alle Knicks innerhalb des Änderungsbereiches unterliegen dem Schutz des § 25 Abs. 
3 LNatSchG`07. Für die zuvor beschriebene planerisch vorbereitete Inanspruchnahme 
eines Knickabschnittes, dessen Umfang und Ersatz im Rahmen der 3. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c ermittelt und bilanziert wird, ist seitens der 
unteren Naturschutzbehörde bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren eine Befreiung in Aussicht zu stellen.  
 

Die in Aussichtstellung einer Ausnahme von den Verboten des § 25 Abs. 1 und 3 LNat- 
SchG`07 wurde mit Verfügung des Kreises Stormarn - untere Naturschutzbehörde 
vom 01.04.2009 erteilt. 
 
 
 

5.3.2 Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 

Anlass für den Umweltbericht ist die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Bargteheide. Mit der Aufstellung wird das Ziel verfolgt, die direkte Verbindung 
der Gewerbeteilgebiete am Südostrand des Siedlungsgebietes von Bargteheide nörd-
lich der L 89 durch eine Straße zu ermöglichen. 
 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB`07 wurden im Rahmen des Umweltberichts die möglichen 
Auswirkungen auf die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB`07 ermit-
telt und bewertet.  
 
Im Ergebnis sind mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes folgende wesentli-
che nachteilige Auswirkungen zu erwarten: 

o Mit der Realisierung dieser Flächennutzungsplanänderung ist ein Teilverlust von 
Lebensräumen für Pflanzen und Tiere verbunden. Darüber hinaus sind qualitative 
Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen gegeben. 

o Mit der „Gewerbeverbindungsstraße“ überbaute Flächen verlieren ihre Bodenfunk-
tionen. 

o Das Landschaftsbild wird erheblich überprägt.  
 
Mit den im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen 3. Änderung und Ergän-
zung des Bebauungsplanes Nr. 5c festzusetzenden Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minimierung sowie zur Gestaltung kann das Landschaftsbild überwiegend landschafts-
gerecht neu gestaltet werden.  
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Für die Beeinträchtigungen des „Schutzgutes Boden“ sowie der „Schutzgüter Pflanzen 
und Tiere“ erfolgt ein Ausgleich von Teilfunktionen durch die Schaffung entsprechen-
der Strukturen innerhalb des Änderungsbereiches. Überwiegend wird das Ausgleichs-
erfordernis auf extern gelegenen Flächen realisiert (vgl. Abb. 5 und 6 auf Seite 24). 
 
 

5.4. Kosten der Kompensationsmaßnahmen 
 

Der durch die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes planerisch vorbereitete Ein-
griff in Natur und Landschaft erfordert Kompensationsmaßnahmen, die auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung durch die Stadt Bargteheide ermittelt werden.  

 
 
 
6. Planinhalte (§ 5 Abs. 2 BauGB`07) 

 

Mit diesem Änderungsverfahren werden auch bereits planerisch abgesicherte und dar-
gestellte Gewerbegebietsteilflächen im Bereich der „Lise-Meitner-Straße“ aufgrund der 
neuen Flächenzuschnitte und der Anbindung der geplanten „Gewerbeverbindungs-
straße“ überplant. 
 

Diese werden entsprechend der allgemeinen Art der baulichen Nutzung als gewerbli-
che Bauflächen (G) dargestellt. 
 

Zur Wahrung der Einzelhandelsstruktur der Stadt Bargteheide werden im Rahmen der 
nachgeordneten verbindlichen Bauleitplanung für diese gewerblichen Bauflächen Ein-
zelhandelsbetriebe zunächst generell ausgeschlossen. Ausnahmen können im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung in Anlehnung an die landesplanerischen Ziele 
zur „Steuerung der Einzelhandelsentwicklung in Gewerbegebieten vom 07.01.1997“ 
zugelassen werden, wobei die Festsetzungen des Ursprungs-Bebauungsplanes Nr. 5c 
maßgeblich sein werden. 
 
Die geplante „Gewerbeverbindungsstraße“ wird entsprechend der gewählten Trasse 
und der im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanänderung 
vorgenommenen Detaillierung als örtliche Hauptverkehrsstraße nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 
BauGB`07 dargestellt und bindet im Osten an die gewerblichen Bauflächen des Ge-
werbeteilgebietes „Langenhorst“ und im Westen des Gewerbeteilgebietes „Rudolf-
Diesel-Straße“ an.  
 

Der vorhandene Wirtschaftsweg, so genannter „Feldweg“, wird aufgrund seiner Be-
deutung für die Naherholung zwischen den beiden Gewerbeteilgebieten symbolhaft als 
Wanderweg nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB`07 dargestellt, wobei eine Nutzung dieses 
Weges für den landwirtschaftlichen Verkehr heute bereits zulässig ist und auch bleiben 
soll. Aufgrund der landschaftlichen Eingebundenheit dieses Feldweges ist er Bestand-
teil der Grünflächen im Bereich der „Gewerbeverbindungsstraße“ bzw. weiter nördlich 
Bestandteil der Flächen für die Landwirtschaft. 
 
Bodenrechtlich relevante Darstellungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB`07 für Maßnah-
men zur Beseitigung des auf der „Gewerbeverbindungsstraße“ anfallenden Oberflä-
chenwassers sind entsprechend dem Entwässerungskonzept (vgl. Quellenverzeichnis 
und Ausführungen hierzu in der Begründung zur 3. Änd. + Erg. - B-Plan Nr. 5c) nicht 
erforderlich. Den angrenzenden Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Feuchtbiotop“ 
kann gereinigtes Oberflächenwasser zu geleitet werden. 
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Unter Berücksichtigung der Darstellungen der rechtswirksamen 4. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, die sich aus dem Ursprungs-Bebauungsplan Nr. 5c ableiten und 
den Ergebnissen aus den durchgeführten Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 und 2 
BauGB`07 sowie den Untersuchungsergebnissen aus den Fachgutachten zur 3. Ände-
rung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c werden für den Bereich zwischen 
den Gewerbeteilgebieten und beiderseits der „Gewerbeverbindungsstraße“ Grünflä-
chen unterschiedlicher Zweckbestimmung nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB`07 und Flä-
chen für Wald nach § 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB`07 dargestellt.  
 

Die Zweckbestimmungen für die (öffentlichen) Grünflächen ergeben sich aus den Un-
tersuchungen und Bewertungen im Rahmen der parallelen Bebauungsplanänderung 
und stellen überwiegend Flächen als „Feuchtbiotope“ und „Schutzflächen“ für vorhan-
dene Gehölzstrukturen dar. 
 

Aufgrund der bereits durchgeführten Kompensationsmaßnahmen bzw. der noch erfor-
derlich werdenden Kompensationsmaßnahmen erfolgt für die überwiegenden Grünflä-
chen eine Überlagerung mit so genannten „Maßnahmenflächen“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 
10 BauGB`07. Die Kompensationsmaßnahmen und Zielsetzungen hierzu werden im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung festgelegt und öffentlich-rechtlich zugunsten 
des Naturschutzes abgesichert. 
 

Die bestehenden Grünstrukturen (Knicks) innerhalb des Änderungsbereiches werden 
nicht in der Flächennutzungsplanung dargestellt, da die Flächen für eine bodenrecht-
lich und städtebaulich relevante Darstellung viel zu gering sind. Zudem liegen diese 
landschaftsprägenden Strukturen innerhalb von Grün- und Maßnahmenflächen, so 
dass hier zusätzlich kein planerisches Erfordernis besteht. 
 
In die Grünflächen eingestreut sind vorhandene Kleingewässer, die entsprechend der 
bodenrechtlichen Nutzung als Wasserflächen nach § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB`07 und 
zugleich nachrichtlich als geschützte Biotope nach § 21 Abs. 1 LNatSchG`07 darge-
stellt werden. 
 
Die nördlich des Feldweges liegen landwirtschaftlichen Flächen werden mit diesem 
Änderungsverfahren entsprechend ihrer landwirtschaftlichen Nutzung in Form eine ex-
tensiven Grünlandbewirtschaftung nunmehr nach § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB`07 in Über-
lagerung mit so genannten „Maßnahmenflächen“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB`07 
dargestellt. Bisher waren diese Flächen als Grünflächen dargestellt, so dass eine 
landwirtschaftliche Nutzung dieser Plandarstellung aus sich heraus bisher entgegen 
stand.  
 
 

Mit der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich und der planerischen Vorbe-
reitung von Eingriffen in Natur und Landschaft sind Kompensationsmaßnahmen ent-
sprechend der im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanän-
derung aufgestellten Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung (vgl. Quellenverzeichnis und 
„Grünordnerischer Beitrag“ als Anlage zur Begründung der 3. Änd. + Erg. - B-Plan Nr. 
5c) erforderlich. 
 

Die erforderlich werdenden Kompensationsmaßnahmen werden teilweise innerhalb 
des Änderungsbereiches, wie zuvor beschrieben, vorgenommen. Darüber hinaus er-
forderlich werdender Ausgleich wird auf zwei externen Ausgleichsflächen in Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbehörde realisiert und zugunsten des Naturschutzes 
gesichert. Eine Zuordnung der Ausgleichsflächen erfolgt erst auf der Planungsebene 
der verbindlichen Bauleitplanung.  
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7. Natur und Umwelt, Eingriffsregelung  
(§ 1a Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 BauGB`07)  

 

Mit der Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes parallel zur 3. Ände-
rung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c ist eine Inanspruchnahme von bis-
her nicht bebauten Flächen im Außenbereich und von Ausgleichsflächen sowie ge-
schützten Biotopen entsprechend der „naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung“ im Rahmen der Umweltprüfung zur parallel in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplanänderung verbunden.  
 
Nach § 21 Abs. 1 BNatSchG sind bei Bauleitplänen, die Eingriffe in Natur und Land-
schaft erwarten lassen, hinsichtlich des Belanges von Naturschutz und Landschafts-
pflege das Vermeidungsgebot und die Ausgleichs- und Ersatzpflicht zu berücksichti-
gen und darüber im Rahmen der Gesamtabwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB`07 ab-
schließend zu entscheiden.  
 

Maßnahmen der Grünordnung und der Landschaftspflege, die dazu dienen, die zu er-
wartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder den 
Erhalt und die Neugestaltung des Landschaftsbildes auf den Grundstücken, auf denen 
die Eingriffe zu erwarten sind, oder im sonstigen Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes zu mindern oder auszugleichen, werden in dem nachgeordneten Bebauungsplan, 
soweit hierfür eine städtebaulich begründete Rechtsgrundlage nach § 9 Abs. 1 Bau-
GB`07 planzeichnerisch und textlich festgesetzt und in der 11. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes, soweit bodenrechtlich relevant, innerhalb des Änderungsbereiches 
dargestellt. 
 

Der im Rahmen der 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c bilan-
zierte Kompensationsbedarf wird innerhalb und außerhalb des Änderungsbereiches 
nach Maßgabe der hierfür zu erstellenden Maßnahmenkonzepte nachgewiesen.  
 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird alsdann eine Zuordnung der bilan-
zierten Kompensationsmaßnahmen zu den Eingriffsverursachern vorgenommen. 
 
 
 

8. Immissionsschutz (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB`07) 
 
Landwirtschaft: 
 

In der maßgebenden Umgebung des Änderungsbereiches sind keine landwirtschaftli-
chen Vollerwerbsbetriebe vorhanden, die nach Kenntnis der Stadt Bargteheide zu 
nachhaltigen Beeinträchtigungen der innerhalb des Änderungsbereiches schützens-
werten und zulässigen Nutzungen führen könnten. Anderweitige Informationen sind 
der Stadt Bargteheide im Rahmen des durchgeführten „Scoping-Verfahrens“ und den 
anschließenden Beteiligungsverfahren nach BauGB`07 nicht bekannt gemacht wor-
den. 
 
 
Verkehrslärm: 
 

Im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme im Rahmen der parallel in Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplanänderung wurde zusammenfassend festgestellt, dass 
mit der Planung und dem Neubau einer „Gewerbeverbindungsstraße“ keine grundsätz-
lichen, unlösbaren lärmschutzrechtlichen Konflikte erkennbar sind, die der Planung 
entgegenstehen. 
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Elektromagnetische Felder: 
 

Etwa in der Mitte des Gewerbeteilgebietes „Langenhorst“ und am westlichen Rand die-
ses Gewerbegebietes nunmehr über die Grünfläche mit Gehölzstrukturen verlaufen 
jeweils eine 110 kV-Freileitung in Nord-Süd-Richtung, von der elektrische, magneti-
sche und elektromagnetische Felder ausgehen, die zu Auswirkungen auf den Men-
schen führen können.  
 

Entsprechend den gutachterlichen Ausführungen, die im Rahmen des Planaufstel-
lungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 5c erarbeitet und somit auch Gegenstand der 
Planung im Rahmen der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes worden sind (vgl. 
Quellenverzeichnis), kann die Stadt Bargteheide davon ausgehen, dass die gesetzli-
chen Anforderungen („Verordnung über elektromagnetische Felder" - 26. BImSchV) 
als Mindestanforderungen zur Vorsorge eingehalten werden.  

 
 
 
9. Verkehr (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB`07) 
 

Die Verkehrsinfrastruktur innerhalb der beiden Gewerbeteilgebiete „Rudolf-Diesel-
Straße“ im Bereich der dortigen Wendeplatzanlage am nordwestlichen Plangebiets-
rand und „Langenhorst“ im Kurvenbereich der „Liese-Meitner-Straße“ sind vorhanden. 
Beide Gewerbeteilgebiete sollen durch eine so genannte „Gewerbeverbindungsstraße“ 
mit einander verbunden werden, um somit einen zweiten leistungsfähigen Anschluss 
an die L 89 zu ermöglichen (vgl. Kapitel 1.)  
 

Die geplante „Gewerbeverbindungsstraße“ befindet sich, wie zuvor ausführlich be-
schrieben, am südöstlichen Stadtrand von Bargteheide. Entsprechend dem aktuellen 
Planungsstand der Erschließungs- und Entwässerungsplanung zur 3. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c (vgl. Quellenverzeichnis) liegt der Anschluss 
der „Gewerbeverbindungsstraße“ an die „Rudolf-Diesel-Straße“ auf einer Geländehöhe 
von ca. 42,0 m über NN. Von dort verläuft die geplante „Gewerbeverbindungsstraße“ 
in südöstlicher Richtung fallend bis zu dem vorhandenen Feldweg, kreuzt diesen hö-
hengleich bei ca. 39,7 m über NN. Dort hat die Straße ihren Tiefpunkt und verläuft wei-
ter, nunmehr in abgeschwächter Dammlage übergehend bis zum Anschluss an die „Li-
se-Meitner-Straße“, wo sie eine Höhenlage von ca. 41,36 über NN erreicht.  
 

Entsprechend der „Verkehrstechnischen Stellungnahme“ (vgl. Quellenverzeichnis) wird 
für die geplante „Gewerbeverbindungsstraße“ ein Verkehrsaufkommen von ca. 1.000 
KFZ / Tag und bis zu 50 % Schwerlastverkehr prognostiziert. Im Ergebnis kann als 
Planbegründung und im Rahmen der Alternativenprüfung aus verkehrstechnischer 
Sicht Folgendes festgehalten werden: 

o Der Ausbau des Knotenpunktes L 89 / „Am Redder“ ist bereits seit Jahren überfäl-
lig. Die mit diesem Ausbau erzielbaren Steigerungen der Leistungsfähigkeit führen 
jedoch vorrangig zu einer Verbesserung des Verkehrsablaufes im Zuge der L 89. 
Die Erhöhungen der Leistungsfähigkeit im Ast „Am Redder“ führen nicht zu Ver-
besserung im Bereich des Gewerbegebietes „Rudolf-Diesel-Straße“ / „Carl-Benz-
Weg“.  

o Zum Zeitpunkt der Planungen und Untersuchungen zur 11. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und zur 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
Nr. 5c der Stadt Bargteheide sowie auch noch zum jetzigen Zeitpunkt lagen und 
liegt für die Verlegung des Auslieferungslagers ALDI keine verbindliche Planung 
vor, so dass von dem vorhandenen Zustand auszugehen ist. 
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o Selbst wenn dieses als verbindlich angenommen wird, ergeben sich für den betrof-
fenen Bereich „Am Redder“ / L 89 prognostisch keine Entlastungen, sondern allen-
falls geringe Belastungen, da für das heutige Betriebsgelände Aldi planungsrecht-
lich eine ähnliche gewerbliche Nutzung zulässig und anzunehmen ist und aus den 
verlagerten Aldi-Verkehren in Richtung Bargteheide, die im Knotenbereich L 89 / 
„Am Redder“ weiterhin auftreten, insgesamt eine etwas höhere Belastung auftritt. 

Diesem Effekt kann nur eine zusätzliche Anbindung des Gewerbeteilgebietes „Ru-
dolf-Diesel-Straße“ / „Carl-Benz-Weg“ entgegenwirken. 

o Die Verkehrsbelastung der geplanten „Gewerbeverbindungsstraße“ setzt sich vor-
rangig aus folgenden Verkehrsanteilen zusammen: 

- Quell- und Zielverkehr des Gewerbeteilgebietes „Rudolf-Diesel-Straße“ / „Carl-
Benz-Weg“, 

- Interner Gewerbeverkehr zwischen den Gewerbeteilgebieten „Rudolf-Diesel-
Straße“ / „Carl-Benz-Weg“ und „Langenhorst“, 

- Gebietsbezogener Durchgangsverkehr zwischen der Straße „Am Redder“ und 
der L 89 Ost. 

o Da im Zuge der Benutzung der geplanten „Gewerbeverbindungsstraße“ in Rich-
tung L 89 Ost als Widerstand nur die Lichtsignalanlage (LSA) an der Einmündung 
„Otto-Hahn-Straße“ / L 89 auftritt und das Linksabbiegen von der Straße „Am Red-
der“ in die „Rudolf-Diesel-Straße“ aufgrund der Schattenwirkung der LSA „Am Red-
der“ / L 89 keinen großen Widerstand erzeugt, ist diese Fahrverbindung auch für 
die Verkehre zwischen der Straße „Am Redder“ / L 89 Ost interessant. Für Fahrten 
aus dem Bereich „Rudolf-Diesel-Straße“ / „Carl-Benz-Weg“ ist der Widerstand 
noch deutlich geringer (Vermeidung Linkseinbiegen „Am Redder“, gegenläufige 
Fahrbewegung). 

o Die in der Summe prognostizierte Verkehrsmenge von 1.000 Kfz/ 24 h beträgt rd. 
35 % der gegenwärtig vorhandenen Abbiegebeziehung L 89 / „Am Redder“ in Hö-
he von rd. 2.900 Kfz/ 24 h. Die vorsichtige Abschätzung von lediglich ca. 200 Kfz/ 
24 h als induzierter Verkehr zwischen den Gewerbeteilgebieten führt dazu, dass 
trotz des geringeren Fahrtwiderstandes lediglich 28 % der gegenwärtig vorhande-
nen Fahrten als verlagerbar angenommen worden sind. Daraus ist ersichtlich, dass 
die prognostizierten Verkehre von rd. 1.000 Kfz/ 24 h auf der geplanten „Gewerbe-
verbindungsstraße“ eine untere Abschätzung darstellen. 

 
Die geplante „Gewerbeverbindungsstraße“ soll nach Beratung in der Stadtvertretung 
vom 25.09.2008 und erneut vom 05.03.2009 durchgängig einen begleitenden Geh- 
und Radweg von 3,0 m Breite im Bereich zwischen „Rudolf-Diesel-Straße“ und Feld-
weg erhalten. Die Fahrbahnbreite beträgt 6,50 m zuzüglich Randstreifen und Abbö-
schungen (vgl. hierzu Straßenregelquerschnitte auf der Planzeichnung zur 3. Änd. + 
Erg. des B-Planes Nr. 5c als Darstellungen ohne Normcharakter)  
 
Der vorhandene Feldweg wird ab dem o. g. Kreuzungspunkt mit der „Gewerbeverbin-
dungsstraße“ dann ausschließlich als Wanderweg in dem heutigen Ausbauzustand 
genutzt. Eine Verbindung an das Gewerbeteilgebiet „Langenhorst“ besteht bereits heu-
te über den Schotterweg im Bereich der Pumpstation zwischen der „Lise-Meitner-
Straße“ und dem Feldweg. 
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Die Ausgestaltung und detaillierte Abstimmung dieser Baumaßnahmen insgesamt mit 
den erforderlich werdenden verkehrs- und entwässerungstechnischen Anforderungen 
werden im Rahmen der nachgeordneten Erschließungsplanung zur 3. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c durch das beauftragte Ing.- Büro dargestellt 
und gegenüber den Fachbehörden nachgewiesen. 
 
 
In Bezug auf die Anzahl notwendiger Stellplätze für die Gewerbeteilfläche innerhalb 
des Änderungsbereiches wird einerseits auf die gemäß Landesbauordnung und Stell-
platz-Erlass vom Oktober 1995 geltenden Regelungen, wonach diese innerhalb des 
Plangebiets entsprechend der jeweils beantragten Nutzung durch den jeweiligen Ge-
werbebetrieb nachzuweisen sind und andererseits auf die Festsetzungen des Ur-
sprungs-Bebauungsplanes Nr. 5c verwiesen, die wiederum in die 3. Änderung und Er-
gänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c aufgenommen und teilweise (für einen Straßen- 
abschnitt) modifiziert werden.  
 
Die Feuerwehrzufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind nach 
DIN 14 090 herzustellen und deren Zugänglichkeit zu gewährleisten sowie in dem 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 
 
 

10. Ver- und Entsorgung (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB`07)  
 

Die mit dieser Bebauungsplanänderung geplante „Gewerbeverbindungsstraße“ und die 
innerhalb des Änderungsbereiches für eine gewerbliche Bebauung vorgesehenen Flä-
chen werden an das vorhandene Leitungsnetz im Bereich „Lise-Meitner-Straße“ und 
„Rudolf-Diesel-Straße“ angeschlossen.  
 
 

10.1 Schmutzwasserbeseitigung 
 

Die geplanten gewerblichen Bauflächen innerhalb des Änderungsbereiches sind ent-
sprechend den Regelungen aus dem Ursprungs-Bebauungsplan Nr. 5c mit Anschluss- 
und Benutzungszwang an die zentralen Entsorgungseinrichtungen der Abwasserent-
sorgung Bargteheide GmbH anzuschließen. 
 
 

10.2 Frischwasserversorgung 
 

Die Ausführungen und Maßnahmen des Ursprungs-Bebauungsplanes Nr. 5c und der 
hierzu erstellten Erschließungsplanung in Bezug auf die Versorgung des Gewerbeteil-
gebietes „Langenhorst“ mit Frischwasser bleiben von diesem Änderungsverfahren un-
berührt und gelten dementsprechend unverändert fort.  
 
 

10.3 Regenwasserbeseitigung 
 

Die geplanten gewerblichen Bauflächen innerhalb des Änderungsbereiches sind ent-
sprechend den Regelungen aus dem Ursprungs-Bebauungsplan Nr. 5c mit Anschluss- 
und Benutzungszwang an die zentralen Entsorgungseinrichtungen der Abwasserent-
sorgung Bargteheide GmbH anzuschließen. 
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Im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanänderung wurde ein 
Erschließungs- und Entwässerungskonzept erstellt (vgl. Quellenverzeichnis und Anla-
ge der Begründung zur 3. Änd. + Erg. - B-Plan Nr. 5c) und mit den zuständigen Fach-
diensten des Kreises Stormarn abgestimmt.  
 

Aus diesem Entwässerungskonzept ergeben sich für dieses Änderungsverfahren keine 
planerischen bzw. bodenrechtlich relevanten Darstellungen, so dass an dieser Stelle 
auf die Ausführungen in der Bebauungsplanänderung verwiesen werden kann. 
 

Auf die Einhaltung der wasserrechtlichen und ggf. auch naturschutz- bzw. artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungen ist für die geplante „Gewerbeverbin-
dungsstraße“ im Rahmen der nachgeordneten Erschließungsplanung zur 3. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c durch das beauftragte Ing.- Büro zu ach-
ten.  
 
 

10.4 Telekommunikation 
 

Zur fernmeldetechnischen Versorgung des Plangebiets ist die Verlegung zusätzlicher 
Fernmeldeeinrichtungen entsprechend den im Ursprungs-Bebauungsplan Nr. 5c for-
mulierten Erfordernissen erforderlich. Grundsätzliche Änderungen werden durch die-
ses Änderungsverfahren nicht direkt ausgelöst. Ggf. notwendige Modifizierungen sind 
im Zuge der nachgeordneten Erschließungsplanung durch das beauftragte Ing.- Büro 
zu bewerten und ggf. zu berücksichtigen. 
 

Die Koordinierung der baulichen Maßnahmen erfolgt durch das beauftragte Ing.- Büro 
zu gegebener Zeit mit Einweisung in die Leitungstrassen vor Ort. Für den rechtzeitigen 
Ausbau des Kommunikationsnetzes sowie zur Koordinierung mit dem Straßenbau und 
den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist der Beginn und Ablauf der Er-
schließungsmaßnahme so früh wie möglich vor Baubeginn dem zuständigen Fernmel-
deamt (Heide) mitzuteilen.  
 
 

10.5 Strom- und Gasversorgung 
 

Die Ausführungen und Maßnahmen des Ursprungs-Bebauungsplanes Nr. 5c und der 
hierzu erstellten Erschließungsplanung in Bezug auf die Versorgung des Gewerbeteil-
gebietes „Langenhorst“ mit Gas und Strom bleiben von diesem Änderungsverfahren 
unberührt und gelten dementsprechend unverändert fort.  
 
 

10.6 Hauptversorgungsleitungen 
 

Die Ausführungen und Festsetzungen des Ursprungs-Bebauungsplanes Nr. 5c in Be-
zug auf den Schutz der innerhalb des Plangebietes vorhandenen 110 kV-Freileitungen 
bleiben von diesem Änderungsverfahren unberührt und gelten dementsprechend un-
verändert fort.  
 
 

10.7 Abfallbeseitigung 
 

Die Abfallbeseitigung ist Aufgabe des Kreises Stormarn wird zentral mit Anschluss- 
und Benutzungszwang für alle Grundstücksflächen innerhalb des Änderungsbereiches 
geregelt.  
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11. Brandschutz 
 

Der aktive Brandschutz wird sichergestellt durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Bargteheide und durch die Feuerwehren der Nachbargemeinden in Form der nachbar-
schaftlichen Löschhilfe. 
 
Die Ausführungen und Maßnahmen des Ursprungs-Bebauungsplanes Nr. 5c und der 
hierzu erstellten Erschließungsplanung in Bezug auf die Bereitstellung von Löschwas-
ser für das Gewerbegebiet „Langenhorst“ bleiben von diesem Änderungsverfahren un-
berührt und gelten unverändert fort.  

 
 
 
12. Nachrichtliche Übernahmen 

 
12.1 Anbaufreie Strecken (§ 29 StrWG) 

 

Gemäß § 29 Abs. 1 + 2 Straßen- und Wegegesetz (StrWG) des Landes Schleswig-
Holstein vom 22.07.1962 (GVOBl. S. 237) in der Fassung vom 02.04.1996 (GVOBl. S. 
413) dürfen außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt Hochbauten jeder Art an der 
Landesstraße Nr. 89 in einer Entfernung von 20 m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet wer-
den.  
 

Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien Strecke der L 89 nicht angelegt wer-
den.  
 

Zudem wird mit Erlass des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des 
Landes S-H vom 10.06.2008 darauf hingewiesen, dass einer zusätzlichen Anbindung 
des Gewerbeteilgebietes „Rudolf-Diesel-Straße“ an die Landesstraße Nr. 89 aus ver-
kehrlichen Gründen nicht zugestimmt wird. 
 

Hiervon ausgenommen sind der vorhandene Feldweg, der auch dem landwirtschaftli-
chen Verkehr zugänglich ist sowie als ausgeschilderter Wanderweg der Naherholung 
dient und die vorhandenen Zuwegungen zur vorhandenen Ausgleichsfläche nördlich 
der L 89. 
 

Die Abgrenzung der anbaufreien Strecke wird zur Veranschaulichung der Planungssi-
tuation nach § 5 Abs. 4 BauGB`07 nachrichtlich in die Planzeichnung zur 11. Änderung 
des Flächennutzungsplanes übernommen.  
 
 

12.2 Geschützte Biotope (§ 25 Abs. 1 LNatSchG`07) 
 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden sich nach den Kartierungen im Rahmen 
der Erstellung des „Fachgutachtens Tiere und Pflanzen“ mehrere nach § 25 Abs. 3 
LNatSchG`07 geschützte Biotope (Kleingewässer).  
 

Diese geschützten Flächen werden entsprechend der landschaftsplanerischen Kartie-
rung und auf Grundlage des Lage- und Höhenplan zur 3. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 5c in ihrer jeweiligen bodenrechtlichen Zuordnung nach § 5 
Abs. 2 Nr. 7 und 10 BauGB`07 dargestellt sowie nach § 5 Abs. 4 BauGB`07 nachricht-
lich in die Planzeichnung zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes übernommen. 
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12.3 Knicks (§ 25 Abs. 3 LNatSchG`07) 
 

Die innerhalb des Änderungsbereiches vorhandenen und neu anzulegenden Knicks 
sind nach § 25 Abs. 3 LNatSchG`07 geschützt. Alle Maßnahmen, die zu einer erhebli-
chen oder nachhaltigen Beeinträchtigung dieser geschützten Landschaftsbestandteile 
führen, sind verboten.  
 

Pflegemaßnahmen („auf den Stock setzen“) sind entsprechend den Vorgaben aus dem 
„Grünordnerischen Beitrag“ im Rahmen der parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplanänderung und entsprechend den gesetzlichen Regelungen des Naturschutz-
rechtes durch den jeweiligen Grundstückseigentümer fachgerecht auszuführen.  
 

Die Knicks sind im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung durch grünordnerische 
Maßnahmen im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde in ihrer Entwick-
lung nachhaltig zu schützen, sofern nicht kleinere Teilstücke zum Bau der „Gewerbe-
verbindungsstraße“ in Anspruch genommen werden müssen. 
 

Auf eine flächenhafte oder auch symbolhafte Darstellung nach § 5 Abs. 2 BauGB`07 
muss in der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes aus graphischen Gründen auf 
der Maßstabsebene 1:5.000 verzichtet werden.  
 
 

12.4 Regelabstand zum Wald (§ 24 Abs.5 LWaldG) 
 

Mit Verfügung der Forstbehörde Süd des Landes S-H als untere Forstbehörde vom 
21.05.2008 wurde im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB`07 („Scoping“) der Stadt Bargteheide mitgeteilt, dass es sich bei der 
im Rahmen der Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 5c „Langenhorst“ durchgeführ-
ten Kompensationsmaßnahme auf dem Flurstück 7/4 der Flur 12 nach 10 Jahren 
nunmehr um Wald nach dem Landeswaldgesetz handelt. Die Fläche wurde dement-
sprechend im Rahmen der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes als Fläche für 
Wald dargestellt. 
 

Der 30 m breite Regelabstand (so genannter „Waldschutzstreifen“) betrifft keine Bau-
flächen innerhalb des Änderungsbereiches. Die geplante „Gewerbeverbindungsstraße“ 
nimmt mit der vorgenommenen Trassierung Rücksicht auf die Waldfläche (einschließ-
lich Knicks), so dass ein mögliches Waldumwandlungsverfahren nicht erforderlich sein 
wird. Auch Ausnahmegenehmigungen sind nicht erforderlich, da der Waldschutzstrei-
fen nicht auf öffentliche Straßen anzuwenden ist. 
 

Die Abgrenzung des Regelabstandes zum Wald wird zur Veranschaulichung der Pla-
nungssituation nach § 9 Abs. 6 BauGB`07 nachrichtlich in die Planzeichnung zur 11. 
Änderung des Flächennutzungsplanes übernommen. 
 
 
 

13. Altlastenstandort 
 

Mit Verfügung der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Stormarn vom 11.06. 
2008 wurde im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung nach § 4 
Abs. 1 BauGB`07 („Scoping“) der Stadt Bargteheide mitgeteilt, dass die Grundstücks-
fläche Rudolf-Diesel-Straße Nr. 26 als Altlastenverdachtsfläche geführt wird.  
 

Der Altlastenverdacht begründet sich nach Aussagen der unteren Bodenschutzbehör-
de in der früheren Nutzung dieser Fläche als Betriebshof. Genauere Erkenntnisse lie-
gen der Behörde z. Z. nicht vor. 
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Zur Gefährdungsabschätzung der Altlastenverdachtsfläche wurde während des Plan-
aufstellungsverfahrens zu dieser Bebauungsplanänderung eine Altlastenerkundung 
durchgeführt (vgl. Quellenverzeichnis), mit dem Untersuchungsergebnis, dass von den 
angetroffenen Auffüllungen keinerlei Gefahr eines Schadstoffaustrages in die Schutz-
güter „Luft und Grundwasser“ ausgehen. In Bezug auf die maßgebenden Wirkungs-
pfade Boden - Mensch und Boden - Grundwasser konnte festgestellt werden, dass die 
Vorsorgewerte der untersuchten Parameter ebenfalls deutlich unterschritten werden. 
Die untere Bodenschutzbehörde hat das vorgenannte Untersuchungsergebnis für den 
untersuchten Bereich akzeptiert. Unbeschadet hiervon behält das o. g. Grundstück 
weiterhin den Status einer Altlastenverdachtsfläche. 
 
 

14. Archäologische Denkmale 
 

Entsprechend dem Erlass des Archäologischen Landesamtes S-H vom 04.06.2008 im 
Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB`07 
(„Scoping“) und vom 28.11.2008 im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB-
`07 sind innerhalb des Plangeltungsbereiches z. Z. keine archäologischen Denkmale 
bekannt. Auswirkungen der städtischen Planung auf das Kulturgut sind nicht erkenn-
bar. 
 

Es wurde seitens des ALSH jedoch darauf hingewiesen, dass, wenn während der Erd-
arbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, die Denkmal-
schutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen 
der Fachbehörde zu sichern ist. Verantwortlich hier sind gemäß § 15 DSchG der 
Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbeiten. 
 
 

15. Denkmalschutz 
 

Mit Verfügung der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Stormarn vom 04.06. 
2008 im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB`07 („Scoping“) und auf Weisung des Landesamtes für Denkmalpflege sind im 
Einflussbereich des Änderungsbereiches keine Denkmale vorhaben. Auswirkungen 
der städtischen Planung auf die Denkmalpflege sind nicht erkennbar. 
 

 Bargteheide, den  . Ausfertigung 
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1. Ziel des Aufstellungsverfahrens  
zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 

Mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes und der parallel in Aufstellung ge-
brachten 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c strebt die Stadt 
Bargteheide die direkte Verbindung der Gewerbeteilgebiete „Rudolf-Diesel-Straße“ und 
„Langenhorst“ am Südostrand des Siedlungsgebietes Bargteheides nördlich der L 89 
durch eine Straße an, um dem logistisch begründeten Bedarf der Gewerbetreibenden 
an einer solchen Straßenverbindung gerecht werden zu können. 
 
Aus Sicht der Stadt Bargteheide ist die gegenwärtige Erschließung der beiden durch 
den landschaftlichen Freiraum (so genannte „Biotopverbundachse“) getrennt liegenden 
Gewerbeteilgebiete nicht ausreichend und beeinträchtigt die weitere Besiedlung des 
östlich gelegenen Gewerbegebietes „Langenhorst“. 
 

Die bereits ansässigen Betriebe in den Gebieten, insbesondere im „älteren“ Gewerbe-
gebiet „Rudolf-Diesel-Straße“, fordern auch unter der Absicht, wesentliche Erweiterun-
gen vorzunehmen (z. B. B-Plan Nr. 5b, 5. und 6. Änderung), daher seit geraumer Zeit 
eine verbesserte Anbindung untereinander sowie eine zweite leistungsfähige Anbin-
dung an die L 89. 
 
Die Zielsetzungen  und angestrebten Wirkungen  des geplanten Vorhabens einer „Ge-
werbeverbindungsstraße“ lassen sich wie folgt beschreiben: 

o Die „Gewerbeverbindungsstraße“ wird die funktionale Verknüpfung (Zulieferbetrie-
be) zwischen den beiden Teilbereichen „Rudolf-Diesel-Straße“ und „Langenhorst“ 
verbessern und stärken. 

o Die zweite Anbindung an die L 89 schafft die Voraussetzungen für die Sicherung 
der wirtschaftlichen Zukunftschancen für den Gewerbestandort Bargteheide.  

o Die zweite Anbindung L 89 und die „Gewerbeverbindungsstraße“ wird für den Teil-
bereich „Langenhorst“ durch die funktionale Vernetzung mit dem Teilbereich „Ru-
dolf-Diesel-Straße“ zu einer erheblichen Attraktivitätssteigerung führen.  

o Profilschärfung des Teilbereiches „Langenhorst“ zum Qualitätsstandort für Hand-
werk und Mittelstand  

o Erhöhung der Anzahl qualifizierter und wohnortnaher Arbeitsplätze in der Region 

o Die Fertigstellung der „Gewerbeverbindungsstraße“ wird zum Jahresende 2009 
angestrebt. In Folge der zweiten Anbindung an die L 89 mit der „Gewerbeverbin-
dungsstraße“ werden für den Zeitraum 2010 bis 2013 bis zu 160 neue Arbeitsplät-
ze für den Gewerbestandort Bargteheide aus den Bereichen Handwerk und Zulie-
ferbetriebe für die Maschinenbauindustrie (seitens der Regionalgeschäftsstelle 
Süd-Ost für das Zukunftsprogramm Wirtschaft Projektberatungsstelle Stormarn) 
prognostiziert. 

o Die beiden Gewerbeteilgebiete „Langenhorst“ und „Rudolf-Diesel-Straße“ haben 
einen mindestens 25 %-igen Anteil an den SV-Beschäftigen in Bargteheide. Das 
geplante Vorhaben einer zweiten Anbindung an die L 89 mit der „Gewerbeverbin-
dungsstraße“ wird die verkehrliche Erschließung insgesamt verbessern  und damit 
auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern und somit für ca. 970 
Beschäftigte arbeitsplatzsichernde Wirkung haben. 

o Verbesserung des Angebots an Arbeitsplätzen für Frauen, in Dienstleistungsunter-
nehmen und in zukunftsträchtigen Technologiefeldern 
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Der Änderungsbereich der 11. des Flächennutzungsplanes wurde gegenüber der vor-
läufigen Abgrenzung im Rahmen der Planungsanzeige und des „Scoping-Verfahrens“ 
nach § 4 Abs. 1 BauGB`07 entsprechend der Entwurfsplanung zur „Gewerbeverbin-
dungsstraße“ vergrößert um all die Teilflächen, die aufgrund dieser Planung betroffen 
sind. Dies betrifft neben den Ausgleichsflächen auch einen Teilbereich des Gewerbe-
gebietes „Langenhorst“ und die extensive Grünlandbewirtschaftung auf landwirtschaft-
lichen Flächen, die in der rechtswirksamen 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 
noch als Grünflächen dargestellt sind. 
 

Um den besonderen gesamtplanerischen Anforderungen gerecht werden zu können, 
wurde für die Bauleitplanung „Gewerbeverbindungsstraße“ die Erarbeitung eines 
„Fachgutachtens Tiere und Pflanzen mit artenschutzrechtlicher Prüfung“ in Verbindung 
mit einem „Grünordnerischen Fachbeitrag“ und eine „Lärmtechnische Untersuchung“ 
sowie die „Erschließungs- und Entwässerungsplanung“ mit „Baugrunduntersuchung“ 
frühzeitig beauftragt, um im Sinne einer integrierten Bauleitplanung die wesentlichen 
auf das Plangebiet einwirkenden Rahmenbedingungen in das Planungskonzept ein-
fließen lassen und somit eine gemeinsame Gesamtplanung frühzeitig erstellen zu kön-
nen.  
 
 

2. Verfahrensablauf 
 

Die Stadtvertretung der Stadt Bargteheide hat am 29.04.2008 den Aufstellungsbe-
schluss  für die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Die ortsübli-
che Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in dem „Stor-
marner Tageblatt“ am 05.05.2008 erfolgt.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurden die von der Planung berührten Behör-
den, die sonstigen Träger öffentlicher Belange und die anerkannten Naturschutzver-
bände über die städtischen Planungsabsichten mit Schreiben vom 09.05.2008 
schriftlich informiert und nach § 4 Abs. 1 BauGB`07 („Scoping“)  anhand eines vor-
läufigen Untersuchungsrahmens zur Umweltprüfung gebeten, u. a. auch Aussagen 
und Angaben zu Umfang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes zu machen. 
 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurden teilweise grundsätzliche Bedenken durch die 
anerkannten Naturschutzverbände und teilweise Anregungen und Hinweise durch die 
von der Planung berührten Behörden sowie durch die sonstigen Planungsträgern zu 
den städtischen Planungsabsichten vorgebracht. Die städtischen Gremien haben diese 
in die Umweltprüfung und in die weitere Projektentwicklung zur Entwurfsplanung ein-
gestellt. 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Grünordnung und Verkehr hat in seiner Sitzung 
am 04.09.2008 und die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 25.09.2008 auf 
Grundlage des durchgeführten „Scoping-Verfahrens“ den Umfang und den Detaillie-
rungsgrad des Umweltberichtes (Umweltprüfung) nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB`07 
beschlossen. Das Ergebnis ist den Behörden, den sonstigen Planungsträgern und den 
anerkannten Naturschutzverbänden mit der Entwurfsplanung mitgeteilt worden. 

 
 
 Die frühzeitige Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und 

deren voraussichtlichen Auswirkungen wurde im Rahmen der Beteiligung der Öffent-
lichkeit  nach § 3 Abs. 1 BauGB`07  durchgeführt. 
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Über die Inhalte und Ziele sowie die zu erwartenden Auswirkungen der Planung wurde 
in Form eines öffentlichen Aushanges des Vorentwurfs in Form der „Scoping - Unter-
lage“ im Rathaus der Stadt Bargteheide vom 13.05.2008 bis zum 13.06. informiert.  
 

Im Rahmen des öffentlichen Aushanges wurden seitens der Öffentlichkeit keine Stel-
lungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben. 
 
 

Im Rahmen der Planungsanzeige  wurde durch die Abteilung Landesplanung im In-
nenministerium des Landes S-H zur Aufstellung der 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und zur 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c „Ge-
werbeverbindungsstraße“ mit Erlass vom 08.07.2008 eine positive landesplaneri-
sche Stellungnahme  nach § 16 Abs. 1 LaplaG  abgegeben und erklärt, dass Ziele der 
Raumordnung den städtischen Planungszielen grundsätzlich nicht entgegenstehen.  
 

Der vorgetragene Hinweis auf Berücksichtigung der Stellungnahme des Kreises Stor-
marn im Rahmen des „Scoping-Verfahrens“ wurde berücksichtigt und die hieraus zu 
ziehenden Ergebnisse in die Umweltprüfung und in die Bauleitplanungen eingestellt. 
 

Eine erneute landesplanerische Stellungnahme wurde im Rahmen der nachfolgenden 
Beteiligungsverfahren nach BauGB`07 nicht abgegeben. 
 
 

Mit Auswertung der Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit und dem Beschluss 
über den Umfang und den Detaillierungsgrad zur Umweltprüfung (Umweltbericht) hat 
der Ausschuss für Stadtplanung, Grünordnung und Verkehr am 06.11.2008 auf Er-
mächtigung durch die Stadtvertretung vom 25.09.2008 den Entwurfs- und Ausle-
gungsbeschluss  für die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet öst-
lich der Bebauung „Carl-Benz-Weg“ Nr. 2 und Nr. 13 und der Bebauung „Rudolf-
Diesel-Straße“ Nr. 26 sowie des Regenrückhaltebeckens, südlich der offenen Land-
schaft, westlich der Bebauung „Lise-Meitner-Straße“ Nr. 5 und „Langenhorst“ Nr. 1 - 
1a, nördlich der Landesstraße Nr. 89 gefasst.  

 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung  nach § 3 Abs. 2 BauGB`07  wurde die 11. 
Änderung des Flächennutzungsplanes parallel zur 3. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 5c mit Begründung und Umweltbericht einschließlich den erstell-
ten Sonder- und Fachgutachten den Nachbargemeinden, den von der Planung berühr-
ten Behörden, den sonstigen Trägern öffentlicher Belange und den anerkannten Na-
turschutzverbänden sowie der Öffentlichkeit in der Zeit vom 02.12.2008 bis zum 09.01. 
2009 während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Bargteheide (1. Oberge-
schoss/Neubau) vorgestellt.  
 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen privater Person 
(Öffentlichkeit) abgegeben. Im Rahmen den Beteiligungsverfahren  nach § 2 Abs. 2 
BauGB`07  und nach § 4 Abs. 2 BauGB`07  wurden Stellungnahmen von einer Nach-
bargemeinde, von drei Behörden und von zwei sonstigen Planungsträgern sowie von 
einem Naturschutzverband vorgebracht, die die Stadtvertretung in die Gesamtabwä-
gung nach § 1 Abs. 7 BauGB`07  eingestellt hat.  
 

Die Stellungnahmen und Hinweise der Nachbargemeinde, der Behörden und der sons-
tigen Planungsträgern sowie des Naturschutzverbandes haben zu keinen planerisch 
oder städtebaulich relevanten Änderungen in den städtischen Planungsabsichten ge-
führt und konnten redaktionell in die endgültige Planfassung und in die Begründung 
mit Umweltbericht zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes eingearbeitet werden.  
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3. Ergebnis der Abwägung 
 

Im Rahmen der Benachrichtigung der Nachbargemeinden  und der Beteiligung der 
durch die Planung berührten Behörden , der sonstigen Träger öffentlicher Belange , 
der anerkannten Naturschutzverbände  und der Öffentlichkeit wurden folgende Hin-
weise und Anregungen im Rahmen der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB`07 
vorgebracht, die wie folgt in die städtische Gesamtabwägung eingestellt worden sind. 

·  Die Ausführungen des Amtsvorstehers des Amtes Bargteheide-Land für die Ge-
meinde Tremsbüttel  wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung sei-
tens der Stadtvertretung zur Kenntnis genommen; jedoch in dem vorgetragenen 
Maße nicht berücksichtigt. Die Stadtvertretung hat die Anregungen und Bedenken 
der Nachbargemeinde Tremsbüttel wie folgt in die städtische Gesamtabwägung ein-
gestellt: 

o Die Ableitung des auf die Feuchtfläche regnenden Wassers erfolgt momentan 
teilweise über die Reste der vorhandenen Flächendrainagen in den Graben Nr. 
2 und teilweise, bei hohem Wasserstand in der Fläche, über den Straßendurch-
lass der L 89 in Graben Nr. 6.2 am Nordrand des Bargteheider Moores. Da an 
der Feuchtfläche weder oberflächlich noch an der Drainage Änderungen geplant 
sind, bleibt das vorhandene Abflussschema erhalten. 

o Das Wasser der geplanten „Gewerbeverbindungsstraße“ von ca. Station 0+100 
bis ca. Station 0+400 wird vorgereinigt und auf dem südlich der o. g. Straße ge-
legenen „Feuchtbiotop“ verrieselt und somit an Ort und Stelle wieder in den lo-
kalen Wasserhaushalt eingegliedert. Es nimmt wie das Regenwasser der ge-
samten Fläche, den langsamen, zeitverzögerten und gedämpften Weg des Bo-
denwassers (Drainageabfluss von ca. 1,2 l/(sxha)), bevor es in den Graben Nr. 
2 oder in den Durchlass unter der L 89 in den Graben Nr. 6.2 gelangt. Es erfolgt 
keine direkte Einleitung in einen Vorfluter. Dabei wirkt der Einstau in das 
Feuchtbiotop als Regenrückhaltevolumen. Gemäß ATV A 117 gerechnet, ergibt 
sich für das gesamte Feuchtbiotop unter Berücksichtigung der geplanten „Ge-
werbeverbindungsstraße“ für den 100-jährlichen Regen ein Rückhaltevolumen 
von ca. 3.600 m³, was einem Einstau in der Feuchtfläche von ca. 15-20 cm ent-
spricht. Diese Einstauhöhe ist in der Fläche ohne Überflutungen der Nachbar-
flächen möglich. Dies gilt sowohl für den vorhandenen Zustand ohne, als auch 
für den geplanten Zustand mit der vorgenannten Straße. 

o Für die Teile der „Gewerbeverbindungsstraße“, die über die angrenzende Kana-
lisation entwässern, gilt, dass das Wasser durch die vorhandenen Regenrück-
haltebecken geleitet wird. Deren Drosselmenge wird nicht angepasst, so dass 
sich auch dort keine Erhöhung der Abflussspitzen ergibt. 

o Kurzfristige Auswirkungen der indirekt entwässerten Fläche der geplanten „Ge-
werbeverbindungsstraße“ auf die angespannte Situation der Vorfluter in Trems-
büttel nach extremen Niederschlägen sind auf Grundlage der erstellten 
Erschließungs- und Entwässerungsplanung (modifizierter Planungsstand vom 
10.02.2009) demnach nicht zu erwarten. 

o Die Auswirkung der geplanten „Gewerbeverbindungsstraße“ auf die jahreszeit-
lich hohen Wasserstände in feuchten Jahreszeiten kann z.B. für die Lütt Beek 
anhand des Größenverhältnisses zwischen dem Mittelwasserabfluss des Gra-
ben Nr. 2 (ca. 6,9 km² x 9 l/(sxkm² ~ 62 l/s) und dem Abfluss der „Gewerbever-
bindungsstraße“ (ca. 0,5 ha x 1,2/ (sxha) ~ 0,6 l/s) abgeschätzt werden.  
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Der Abfluss der neuen Straße beträgt nur ca. 1,0% des Mittelwasserabflusses 
von Graben 2. 

·  Die Ausführungen und Hinweise des Landrates des Kreises Stormarn , Fach-
dienst Planung und Verkehr  wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitpla-
nung seitens der Stadtvertretung zur Kenntnis genommen und teilweise berücksich-
tigt, sofern dies nicht erst im Zuge der Erschließungs- oder Vorhabensplanung 
möglich ist.  

Die Stadtvertretung hat die Anregungen und Ausführungen sowie die Hinweise des 
Landrates des Kreises Stormarn wie folgt in die städtische Gesamtabwägung ein-
gestellt: 

Bezüglich der Anregungen und Ausführungen der unteren Naturschutzbehörde  
zur Landschaftspflege 

zum Planungserfordernis: 

o Die Begründung der „Gewerbeverbindungsstraße“ und der Erforderlichkeit er-
gibt sich aus den in der Begründung insgesamt aufgeführten Gründen, die sich 
unter einander bedingen und nicht einzeln bzw. isoliert betrachtet werden dür-
fen. Erst die Summe der aufgeführten Gründe ist die Planbegründung. Nicht die 
Forderung ansässiger Betriebe nach einer zweiten leistungsfähigen Anbindung, 
sondern die Notwendigkeit einer zweiten Anbindung ist in Verbindung mit den 
übrigen seitens der Stadt Bargteheide angeführten Gründen ausschlaggebend. 

o Der Ausbau des Knotenpunktes L 89/ „Am Redder“ ist bereits seit Jahren über-
fällig. Die mit diesem Ausbau erzielbaren Steigerungen der Leistungsfähigkeit 
führen jedoch vorrangig zu einer Verbesserung des Verkehrsablaufes im Zuge 
der L 89. Die Erhöhungen der Leistungsfähigkeit im Ast „Am Redder“ führen 
nicht zu Verbesserung im Bereich des Gewerbegebietes „Rudolf-Diesel-Straße“ 
/ „Carl-Benz-Weg“. Demzufolge kann ein solcher Knotenausbau keine verfol-
genswerte Variante im Sinne des Planungszieles sein. 

o Die prognostizierten Arbeitsplätze und arbeitsplatzsichernde Wirkung wurden 
seitens des LBV S-H, Niederlassung Lübeck und des MWWV im Zuge des vor-
gelegten Förderantrages geprüft und bestätigt, so dass seitens der Stadt Barg-
teheide diese Größenordnungen aus heutiger Sicht realistisch erscheinen. 

o Die Aussage, dass bei Notfällen auch andere Möglichkeiten der Verkehrslen-
kung bestehen, ist in dem allgemein vorgetragenen Maße nicht zu treffend, da 
in diesem Falle der gesamte Verkehr durch Bargteheide geführt werden würde 
oder erhebliche Beeinträchtigungen der Gewerbetreibenden zu Folge hätte. 

zur Verkehrsuntersuchung: 

o Zum Zeitpunkt der Planungen und Untersuchungen zur 11. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes und zur 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungspla-
nes Nr. 5c sowie auch noch zum jetzigen Zeitpunkt lagen und liegt für die Verle-
gung des „Auslieferungslagers ALDI“ keine verbindliche Planung vor, so dass im 
Zuge dieser Bauleitplanung von dem vorhandenen Zustand auszugehen war. 

Selbst wenn dieses als verbindlich angenommen wird, ergeben sich für den be-
troffenen Bereich „Am Redder“ / L 89 prognostisch keine Entlastungen, sondern 
allenfalls geringe Belastungen, da für den „Altstandort ALDI“ planungsrechtlich 
eine ähnliche Nutzung zulässig ist und aus den verlagerten Aldi-Verkehren in 
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Richtung Bargteheide, die im Knotenbereich L 89/ „Am Redder“ weiterhin auftre-
ten, insgesamt eine etwas höhere Belastung auftritt. Diesem Effekt kann nur ei-
ne zusätzliche Anbindung des Gewerbegebietes „Rudolf-Diesel-Straße“ / „Carl-
Benz-Weg“ entgegenwirken. 

Die Verkehrsbelastung einer „Gewerbeverbindungsstraße“ setzt sich vorrangig 
aus folgenden Verkehrsanteilen zusammen: 

�  Da im Zuge der Benutzung der geplanten „Gewerbeverbindungsstraße“ in 
Richtung L 89 Ost als Widerstand nur die LSA an der Einmündung „Otto-
Hahn-Straße“ / L 89 auftritt und das Linksabbiegen von der Straße „Am Red-
der“ in die „Rudolf-Diesel-Straße“ aufgrund der Schattenwirkung der LSA 
„Am Redder“ / L 89 keinen großen Widerstand erzeugt, ist diese Fahrver-
bindung auch für die Verkehre zwischen der Straße „Am Redder“ / L 89 Ost 
interessant. Für Fahrten aus dem Bereich „Rudolf-Diesel-Straße“ / „Carl-
Benz-Weg“ ist der Widerstand noch deutlich geringer (Vermeidung Linksein-
biegen Am Redder, gegenläufige Fahrbewegung). 

�  Die in der Summe prognostizierte Verkehrsmenge von 1.000 Kfz/ 24 h be-
trägt rd. 35 % der gegenwärtig vorhandenen Abbiegebeziehung L 89 / „Am 
Redder“ in Höhe von rd. 2.900 Kfz/ 24 h. Die vorsichtige Abschätzung von 
lediglich ca. 200 Kfz/ 24 h als induzierter Verkehr zwischen den Gewerbe-
teilgebieten führt dazu, dass trotz des geringeren Fahrtwiderstandes ledig-
lich 28 % der gegenwärtig vorhandenen Fahrten als verlagerbar angenom-
men worden sind. Daraus ist ersichtlich, dass die prognostizierten Verkehre 
von rd. 1.000 Kfz/ 24 h auf der Gewerbeverbindungsstraße eine untere Ab-
schätzung darstellen. 

zu anderweitigen Planungsmöglichkeiten: 

o Im „Grünordnerischen Beitrag“ sowie im Umweltbericht zur 3. Änderung und Er-
gänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c werden Argumente für die Südtrasse be-
nannt. Diese beziehen sich insbesondere auf die (optische) Bündelung des Ver-
kehrs im Süden (L 89 und Gewerbeverbindungsstraße), um dadurch den bisher 
(optisch) ruhigen Landschaftsraum nördlich des Knicks von neuen Beeinträchti-
gungen weitgehend frei zu halten. 

o Die Dammhöhe wird nach erneuter Prüfung durch das beauftragte Ing.- Büro 
nunmehr im östlichen Bereich der Niederung, wo ursprünglich Höhen von rd. 2 
m über Gelände vorgesehen waren, um bis zu rd. 1 m reduziert. 

o Durch eine mögliche Lage der geplanten „Gewerbeverbindungsstraße“ nördlich 
des Knicks würden Feuchtgebiet und Knick allseitig durch intensive Nutzungen 
umschlossen und verinselt. Durch die Südtrasse wird der Knick seine bisherige 
Funktion in Verbindung mit dem Landschaftsraum im Norden jedoch behalten 
können. 

o Die Zerschneidungseffekte betreffen v. a. Amphibien (Sommer- u. Winterbiotop 
� > Laichgewässer). Diese Teilbiotope liegen nördlich und südlich beider Tras-
sen, so dass sich kein wesentlicher Unterschied für eine der beiden ergibt. Für 
Fledermäuse ist die Knickverbindung als Flugweg bedeutsam, wird aber von 
beiden Trassen gleichermaßen geschnitten, so dass auch hier kein Unterschied 
besteht. 
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zu naturschutzfachlichem Wert der vom Vorhaben betroffenen Flächen: 

o Aus den ermittelten Werten zu den Tieren und Pflanzen wird deutlich, dass die 
Flächen einen mittleren, aber für das ehemals intendierte ökologische Ziel kei-
nen hohen Wert haben. Dies ist zu begründen in der relativen Isolation der Flä-
che (durch Verkehrstrassen und Gewerbegebiete) sowie durch die nicht stand-
ortadäquate, jedoch im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 5c so festgesetzte 
Pflege und Entwicklung der Feuchtfläche. 

o Die Zerschneidung von faunistischen Funktionsbeziehungen und der Eingriff in 
Ausgleichsflächen wurden im Planaufstellungsverfahren intensiv aufbereitet und 
erörtert. Hochwertig ist der Knick am Feldweg für Fledermäuse, dieser wird aber 
erhalten. Die betroffenen Laichgewässer der Amphibien sind dagegen sehr ge-
ring bis mittelwertig, d.h. die Zerschneidung betrifft keine hoch bedeutsamen 
Funktionsbeziehungen. 

o Bei grundsätzlicher Beibehaltung des geplanten Vorhabens sind derartige Be-
einträchtigungen nicht vermeidbar. Der Verlust von naturschutzfachlichen Wer-
ten wird daher im erforderlichen Maße ausgeglichen. 

Bezüglich der Anregungen und Hinweise der unteren Wasserbehörde  (Wasser-
wirtschaft) 

o Die Hinweise bezüglich der Prüfung der Leistungsfähigkeit zur Ableitung von 
Oberflächenwasser an vorhandene RW-Kanalisationen und der Hinweis auf die 
erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisse zur Einleitung von Oberflächenwas-
ser in das Feuchtbiotop wurden seitens der Stadt Bargteheide im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung zur Kenntnis genommen und werden im Rahmen 
der nachgeordneten Erschließungs- und Entwässerungsplanung zur 3. Ände-
rung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 5c durch das beauftragte Ing.- 
Büro in dem erforderlich werdenden Maße berücksichtigt. 

o Die übrigen Hinweise wurden klarstellend in der Begründung zur endgültigen 
Planfassung berücksichtigt. 

Bezüglich des Hinweises der Kreisplanung  (Bauleitplanung) 

o Der Hinweis wurde in der Planzeichnung berücksichtigt. 

·  Die Ausführungen der Handwerkskammer Lübeck  wurden im Rahmen der vorbe-
reitenden Bauleitplanung seitens der Stadtvertretung zur Kenntnis genommen.   

o Der Hinweis auf sachgerechten Wertausgleich bei Beeinträchtigung von Hand-
werksbetrieben wurde seitens der Stadt Bargteheide zur Kenntnis genommen. 
Entsprechend der Umweltprüfung, die im Rahmen dieser Bauleitplanung in Ver-
bindung mit den Untersuchungen zur 3. Änderung und Ergänzung des Bebau-
ungsplanes Nr. 5c durchgeführt und im Umweltbericht dargelegt worden ist, 
kann die Stadt Bargteheide in der Planung davon ausgehen, dass das Schutz-
gut „sonstige Sachgüter“ durch die Plandarstellungen nicht betroffen sein wird, 
so dass sich hieraus für die Stadt Bargteheide zunächst kein weiterer Hand-
lungsbedarf ergibt.  

·  Die Ausführungen der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck , Geschäftsstel-
le Ahrensburg wurden seitens der Stadtvertretung im Rahmen der Bauleitplanungen 
zur Kenntnis genommen.  
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o Die Ausführungen zur Notwendigkeit der Realisierung der geplanten „Gewerbe-
verbindungsstraße“ wurden seitens der Stadt Bargteheide, wie bereits aus dem 
„Scoping-Verfahren“, in die Gesamtabwägung eingestellt. 

·  Die Ausführungen und Hinweise des (bisherigen) Staatlichen Umweltamtes Itze-
hoe, Außenstelle Lübeck  wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 
seitens der Stadtvertretung zur Kenntnis genommen; jedoch in dem vorgetragenen 
Maße nicht berücksichtigt. Die Stadtvertretung hat die Ausführungen und den Hin-
weis aus Sicht des Naturschutzes wie folgt in die städtische Gesamtabwägung ein-
gestellt. 

o Entsprechend der Abwägung der städtischen Gremien zum Entwurfs- und Aus-
legungsbeschluss, basierend auf den Ergebnissen der im Rahmen beider Bau-
leitplanungen erstellten Fachgutachten, sollen keine Amphibienschutzeinrich-
tungen vorgesehen werden.  

Stattdessen werden neue Amphibienlebensräume, insbesondere in Form von 
Laichgewässern, anderen Orts angelegt, um den Tieren auf Dauer einen mög-
lichst unbeeinträchtigten Lebensraum zu bieten. Zielführende Maßnahmen u. a. 
zur Umsetzung sind vorgesehen und werden im Zuge der Vorhabensrealisie-
rung durchgeführt. 

·  Die Ausführungen und der Hinweis des Archäologischen Landesamtes Schles-
wig-Holstein  wurden im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung seitens der 
Stadtvertretung zur Kenntnis genommen und werden im Zuge der Vorhabensreali-
sierung in dem vorgetragenem Maße berücksichtigt. 

o Die Feststellung, dass z. Z. keine archäologischen Denkmale bekannt und da-
her der städtischen Planung zugestimmt wird, wurde seitens der Stadt Bargte-
heide zur Kenntnis genommen und in die Planbegründung aufgenommen. 

o Der Hinweis und die Ausführungen zum Umgang bei unvermuteten Funden 
wurden seitens der Stadt Bargteheide zur Kenntnis genommen und werden im 
Zuge der Vorhabenrealisierung durch die Stadt Bargteheide oder durch ihre Be-
auftragten berücksichtigt. Im Übrigen sind die privaten Grundstückseigentümer 
auf ihren Flächen entsprechend selbst zuständig. 

·  Die Anregungen und Bedenken des NABU, Landesverband S-H  wurden im Rah-
men der Bauleitplanungen seitens der Stadtvertretung zur Kenntnis genommen, je-
doch in dem vorgetragenem Maße nicht berücksichtigt. Die Stadtvertretung hat die 
Anregungen und Bedenken des NABU wie folgt in die städtische Gesamtabwägung 
eingestellt 

o Die Ablehnung der vorgelegten Planung wurde seitens der Stadt Bargteheide 
zur Kenntnis genommen. 

o Da die Planung nicht auf den Vorgaben des Landschaftsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes aufbaut, werden diese Planwerke geändert bzw. fortge-
schrieben (Landschaftsplan formal im Zusammenhang mit der 12. Änderung 
des Flächennutzungsplanes). Mit der vorliegenden 3. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 5c und der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurden jedoch nicht nur die Planungsziele zur Schaffung einer „Gewerbeverbin-
dungsstraße“ verfolgt, sondern es war Bestandteil des Verfahrens, sinnvolle 
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Maßnahmen zum Ausgleich und zur Schaffung und deutlichen Optimierung von 
dauerhaften, in hohem Maße funktionsfähigen Biotopkomplexen zu entwickeln, 
die dann im Norden und Süden des Gewerbestandortes Bargteheide liegen soll-
ten, außerhalb möglicher Beeinträchtigungen.  

Unterschiedliche Trassenvarianten wurden ebenfalls in die Planung und bereits 
in die Abwägung zum Entwurfsbeschluss einbezogen und in ihrem Ergebnis be-
gründet und dokumentiert. 

 
 
 
 
Zusammenfassend wurde durch die Stadtvertretung festgestellt, dass unter Berück-
sichtigung der vorgetragenen Hinweise und Anregungen, insbesondere hinsichtlich der 
Belange des Natur- und Artenschutzes keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind, die nicht in der nachgeordneten Bebauungsplanung bzw. in den 
erforderlich werdenden Genehmigungsverfahren zur Realisierung der „Gewerbever-
bindungsstraße“ gelöst werden könnten. 
 
Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 05.03.2009 von der Stadtver-
tretung in der endgültigen Planfassung mit dem Vorbehalt der in Aussichtstellung einer 
Ausnahme von den Verboten des § 25 Abs. 1 und 3 LNatSchG beschlossen und die 
Begründung mit Umweltbericht durch Beschluss vom 05.03.3009 gebilligt. Dieser Vor-
behalt wurde mit Verfügung des Kreises Stormarn - untere Naturschutzbehörde vom 
01.04.2009 aufgehoben.  
 

Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Genehmigung des Innenministe-
riums des Landes Schleswig-Holstein vom                 .2009 und danach erfolgter orts-
üblicher Bekanntmachung seit dem                       .2009 rechtswirksam. 
 


